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monatlich 1.09 Mk. Die Halleſche Zeitung erſcheint wöchentlich zwölfmal. GratisBeilagen:
Halleſcher Courier (tägl. Feuilletonbeil.), Jll. Unterhaltungsblatt (Sonntagsbeil.), Landw. Mit
teilungen, Jlluſtr. Modenbeilage, Sächſiſche Provinzialblätter, Kinderbeilage (Für die junge Welt)
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bekannten Annoncenexpeditionen.
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Druck und Verlag von Ptto Chiele, Halle (Saale)

Rücktritt Goremykins
Reichsratsmitglied Stürmer zum Miuniſter-

präſidenten ernannt
Petersburg, 2. Febr. Die Petersburger Telegraphen-

Agentur meldet: Miniſterpräſident Goremykin iſt auf
ſein Erſuchen hin in Anbetracht ſeines geſchwächten Geſundheits-
zuſtandes von ſeinen Obliegenheiten als Miniſter-
präſident enthoben und zum Wirklichen Geheim-Rat 1.
Klaffe ernannt worden. Das Mitglied des Reichsrats Stürmer
iſt zum Miniſterpräſidenten ernannt worden.

Kopenhagen, 1. Febr. Jn Petersburg war geſtern
ein Miniſterrat zuſammengetreten, der die Möglichkeit
einer Einberufung der Dumag erwog. Ein Er-
gebnis ſcheint dieſe Miniſterberatung vorläufig nicht er-
geben zu haben, da die Entſcheidung einem ſpäte-
ren Miniſterrat vorbehalten wurde. Die liberale
Moskauer Preſſe glaubt nach wie vor nicht an die erſehnte
Einberufung der Dumag in abſehbarer Zeit.

Ein dritter Zeppelinvorſtoß in Richtung Paris
Paris, 1. Febr. „Matig“ eilt mit, Montag den 31

Januar abends hätten die Poſten einen Zeppelin nörd
lich von Compiegne gemeldet, und das Militärgouverne
ment von Paris habe Bereitſchafts- und Vorſichts-
maßregelnangerbrdnet, jedoch habe der Zeppelin, von dem
Feuer und den Scheinwerfern der Verteidiger erreicht, über den
Verteidigungslinien Kehrt gemacht, und um 11 Uhr ſei alle Ge
fahr beſeitigt geweſen.

Der zweite Luftſchiffbeſuch über Paris
hat nach einer amtlichen Mitteilung keinen Schaden an
gerichtet. Jndeſſen dürfte dieſe Angabe, wie aus Blätter-
meldungen hervorgeht, aus ſehr verſtändlichen Beweg-
gründen die Wahrh eit verſchleiern. Schon
„Matin“ verrät, daß die Bomben zwar keine Opfer
forderten, aber Sachſchaden „von geringer Bedeu-
tung“ anrichteten. „Petit Pariſien“ läßt ſich berichten,
man verſichere, daß der Sachſchaden „nicht allzu be-
deutend“ ſei. Ein Berichterſtatter des „Echo de Paris“
beſichtigte die betroffenen Oertlichkeiten und ſchildert das
Bild der Verheerung, wobei er von „beträcht lichem
Sachſchaden“ ſpricht. „Journal“ drückt ſeine Freude
darüber aus, daß beim zweiten Angriff nur Sachſchaden
angerichtet wurde, betont indeſſen ebenfalls in einer be-
ſonderen Schilderung, daß hier und da der Schaden
„ſehr erheblich ſei. Die Art der Berichterſtattung
über den Erfolg des zweiten Zeppelinangriffs auf Paris
kennzeichnet „Journal“ mit bemerkenswerter Offenheit,
indem es nach einem Verſuch den Angriff zu ſchildern, mit
den Worten abbricht: „Jndeſſen, die Zenſur zwingt
uns, uns an die Ausführungen der amtlichen Mittei-
lung zu halten.“

Das Eingeſtändnis der Ohnmacht
Bern, 1. Febr. Das „Petit Journal“ veröffentlicht

eine Unterredung ſeines Vertreters mit dem bekannten
Sportflieger Flandin, der erklärte, man könne
den Zeppelin- Angriffen nur dadurch be
gegnen, daß man die Luftſchiffhallen aufſuche und dort die Zeppeline vor dem Antritt ihrer
Fahrt zerſtöre, wie dies in Friedrichshafen geſchehen
ſei. (7) Jn der Kammer erklärte Miniſterpräſi-
dent Briand, der Zeppelinangriff ſei als ein
im Kriege unvermeidliches Mißgeſchick zu be-
trachten. Es ſei unmöglich, öffentlich die zur Verteidigung
von Paris ergriffenen Maßnahmen im einzelnen dar
zulegen. Die Jnterpellation über dieſen Gegenſtand wurde
ſodann auf das Anerbieten des Kriegsminiſters Gallieni,
morgen dem Heeresausſchuß Aufklärungen zu geben, ver-
tagt. Jm Unterſtaatsſekretariat des Flugweſens hat man,
nach der Pariſer Preſſe, den mißlungenen Angriff
auf die Zeppeline damit erklärt, daß die Verteidi-
gungsflugzeuge von Paris auf mehrere Sektoren verteilt
feien. Jedes habe ſeine beſtimmte Verteidigungszone.

Zwiſchenfall in der franzöſiſchen Kammer
Paris, 2 Febr. Zu Ende der geſtrigen Kammerſitzung

wurde Kriegsminiſter Gallieni bei Beant
wortung einer Frage wegen des Verbots, zu gewiſſen
Stunden Getränke den Soldaten zu verkaufen, wiederholt
von der äußerſten Linken unt erbrochen und ver
ließ deshalb die Rednertribüne. Juſtizminiſter Viviani geleitete ihn wieder hinauf, worauf der
Kriegsminiſter ſeine Ausführungen unter dem Beifall der
Kammer beendete, die darauf eine Tagesordnung annahm,
in der ſie ihm ihr Vertrauen ausſpricht.

v

Wechſel im ruſſiſchen Miniſterpräſidium
Der Bericht des Großen Hauptquartiers

Broßes Hauptquartier, 2. Februar 1916.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz

Die feindliche Artillerie entwickelte in einzelnen Ab-
ſchnitten der Champagne und öſtlich von St. Die
(in den Vogeſen) große Lebhaftigkeit.

Die Stadt Lens wurde abermals vom Gegner be-
ſchoſſen.

Ein franzöſiſches Großflugzeug ſtürzte, von unſerem
Abwehrfeuer gefaßt, ſüdweſtlich von Chauny ab. Die Jn-
ſaſſen ſind verwundet gefangen genommen.

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz
Eine ſtärkere ruſſiſche Abteilung wurde von deutſchen

Streifkommandos an der Wieſielucha ſüdlich von
Kuchocka Wola zwiſchen Stochod und Styr) angegriffen
und aufgerieben.

Balkan- Kriegsſchauplatz
Unſere Flieger beobachteten in den Hafenanlagen

von Saloniki große Brände, die offenbar von
unſerem Luftſchiffangriff herrühron.

Oberſte Heeresleitung.

S. M. S. „Möve“ im Atlantiſchen Ozean!
Der engliſche Dampfer „Appam“ von einem

deutſchen Kriegsſchiff aufgebracht
New-York, 2. Febr. Nach einer Reutermeldung aus

Newport News iſt der voermißte engliſche Dampfer
„Appam“ unter Führung einer deutſchen Priſen-
mwannſchaft und unter deutſcher Kriegsflagge
bei Old Point an der Hüſte von Virginig ange-
kommen. Der Dampfer iſt auf der Höhe der Kanari-
ſchen Jnſeln von einem deutſchen Kriegsſchiff
aufgebracht worden. Die „Appam“ hatte bei ihrer Ankunft
425 Perſonen an Vord, darunter 138 von etwa fünf vor der Auf
bringung der „Appam“ verſenkten britiſchen Schiffen.

New-York, 1. Febr. (Reuter.) Nach einem Telegramm
aus Norfolk (Virginia) iſt der britiſche Weſtafrika- Dampfer
„Appam“, der bisher vermißt wurde, geſtern morgen an der
Quarantäneſtkation auf der Höhe von Old Point angekommen.
Eine Priſenmannſchaft von einem deutſchen
Unterſeeboot ſoll den Befehl haben. Wie aus Newport
News weiter gemeldet wird, iſt der Dampfer „Appam“ auf der
Höhe der Kanariſchen Jnſeln durch ein deut-
ſches Kriegsſchiff, angeblich ein Unterſeeboot, aufge
bracht worden, das kurz vorher einen anderen briti-
ſchen Dampfer verſenkt hatte. Außer den eigenen Paſſa-
gieren hatte die „Appam“ noch 138 Perſonen, die man von anderen
Dampfern übernommen hatte, alſo zuſammen 425, an Bord.

New-York, 1. Febr. (Reuter.) Auf der „Appam“
wehte die deutſche Kriegsflagge,. Man glaubt, daß die
deutſche Mannſchaft ſich lieber internieren laſſen
wird als Gefahr laufen, bei der Wiederabfahrt aufgebracht und
gefangen genommen zu werden. Der rechtliche Charakter der
„Appam“ wird von den Behörden in Waſhington geprüft.

Newport News, 1. Febr. (Reuter.) Das deutſche
Kriegsſchiff, das den Dampfer „Appam“ auf-
brachte und mit einer Priſenmannſchaft verſah, ſoll den
Namen „Möwe“ geführt haben. Es hatte vor der Auf-
bringung der „Appam“ bereits früher folgende britiſche Dampfer
verſenkt: „Artur Corbridge“, „Ariadne“, „Dromonbi“, „Farring-
tonford“ und „Clan Mactaviſh“,

Der türkiſche Thronfolger r

Konſtantinopel, 2. Febr. Der Thronfolger Juſſuf
Jszzeddin nahm ſich wegen einer Krankheit, an der er ſeit einiger
Zeit litt, das Leben. Er ſchnitt ſich geſtern früh 7 Uhr in ſeinem
Palaſt die Adern des linken Armes auf. Der Thronfolger wird
morgen im Grabe Sultan Mahmuds in Stambul beſtattet werden.

Reitergefecht am Styr
Wien, 2. Febr. Aus dem Kriegspreſſequartier wird

7 Jm Rahmen der Patrouillengefechte auf der
rdoſtfront verdient ein mit beſonderem Schneid durch

geführtes Roitergefecht am unteren Styr her
vorgehoben zu werden. Hier warf Kavallerie an
Zahl weit überlegene feindliche Kräfte.

Seppelin- Geſchwader
London, 1. Febr. (Reuter.) Wie amtlich mitge

teilt wird, war der Luftangriff der letzten Nacht in
großem Maßſtabe unternommen. Die Angreifer
ſcheinen jedoch durch dichten Nebel behindert worden zu
ſein. Nachdem die Zeppeline die Küſte überflogen hatten,
nahmen ſie ihren Kurs in verſchiedenen Richtungen und
ließen auf einige Städte und ländliche Bezirke von
Derbyſhire, Leiceſterſhire, Lincolnſhire und Stafford-
ſhire Bomben fallen. Es wurde einiger Sachſchaden
angerichtet. Bisher wurden 54 getötete und 67 ver-
wundete Perſonen feſtgeſtellt.

Größere Unternehmungen im Luftkriege ſind in dieſen
letzten Tagen von deutſcher Seite ebenſo energiſch wie
wirkſam durchgeführt worden. Eine Steigerung iſt offen-
ſichtlich nicht zu verkennen. Wie man ohne Uebertreibung
von einer unbeſtrittenen Herrſchaft in der Luft reden
kann, die ſich unſere Beobachtungs und Aufklärungs-
Beunruhigungs- und Kampfflieger redlich und ritterlich
erſtritten haben (die Verluſtziffern in den letzten vier
Monaten beweiſen es ja: 17 deutſche und 63 feindliche
Flugzeuge), ſo haben ſich unſere Zeppeline ſelbſt über
troffen. Hatte ſich die zweimalige Beſchießung von Paris
in den Nächten zum 29. und 30. Januar, bei deren nach-
drücklicher Erledigung nach Feindesurteil ein Schaden von
mindeſtens vier Millionen Mark angerichtet worden iſt,
durchaus in den Grenzen der bisherigen Lüftkreüzer-Be
tätigung gehalten, erinnerte der Angriff, den am
31. Januar ein Zeppelin unter gutem Erfolge auf die
Schiffe und Niederlagen der Weſtmächte im Hafen von
Saloniki richtete, lebhaft an ähnliche Vorgänge über Lüt-
tich und Warſchau, Riga und Dünaburg, ſo ſteht, der letzte
Luftangriff auf England ſelbſt, der Zeitordnung nach der
neunzehnte, geradezu unvergleichlich da in der Geſchichte
des Großen Krieges. Die große Zahl der Zeppeline und
die Länge ihres Weges ſind gleichermaßen bewunderns-
wert.

Ein Geſchwader unſerer Marine-Luft-kreuzer war es, alſo 6 oder 7 Seezeppeline, die in der
Nacht zum 1. Februar das „Baralong“-Land jenſeits der
Nordſee heimſuchten. Sonſt pflegten ſich unſere Luftſchiffe
gegen die Küſtenſtädte zu wenden und gegen London, das
von Southend (an der äußerſten Mündung der Themſe
kaum 50 Kilometer landeinwärts liegt. Diesmal ging ihr
Verheerungsweg (wiederum in der Luftlinie gemeſſen)
330 Kilometer weit von Groß-Yarmouth(an der Oſtküſte) bis zur Mündung des
Merſey, bis nach den ſich gegenüberliegenden See
ſtädten (an der Weſtküſte) Liverpool und Birken-
head,. Alſo in England allein wurde eine Strecke zurück-
gelegt, die etwa den Entfernungen von Berlin nach Brom-
berg oder nach Bamberg, nach Bielefeld oder nach Schles-
wig entſpricht. Dazu käme noch der Weg von der unbe-
kannten Operationsbaſis oder den unbekannten Stand-
orten über das Meer. Ebenſo ſtaunenswert wie Zahl und
Weg iſt die Geſamtleiſtung. Angegriffen wurden die
Zwillingsſtädte und -häfen Liverpool und Birkenhenad, die
Jnduſtriemittelpunkte und Großſtädte Mancheſter,
Nottingham und Sheffield, die großen Jn-
duſtrieanlagen am Humberfluſſe und die Hafen-
ſtadt Groß-Yarmouth. Docks und Hafenanlagen,
Fabriken, Eiſenwerke und Hochöfen boten die Ziele für die
ausgiebigen Spreng- und Brandbomben. Ueberall wurde
die ſtarke Wirkung durch mächtige Exploſionen und durch
heftige Brände veranſchaulicht und erwieſen. Ueberall
ſuchten Abwehrgeſchütze, Abwehrbatterien die Luftrieſen zu
treffen und unſchädlich zu machen. Trotzdem ſind ſämt-
liche Luftſchiffe wohlbehalten zurückgekehrt. Jhre tapfere
Beſatzung kann ſich ſogar rühmen, daß ſie ihrerſeits eine
feindliche Batterie am Humber zum Schweigen gebracht
hat. Der gewaltige Sachſchaden aber wird ſicherlich läſtige
Folgen für Englands Kriegsinduſtrie nach ſich ziehen
und das Krämervolk dort treffen, wo es am ſterblichſten
iſt, am Geldbeutel.

Wenn der Präſident des preußiſchen Abgeordneten-
hauſes Graf Schwerin-Löwitz, aus Anlaß der Waffen
ſtreckung Montenegros ſeinerzeit ausrief: „Vivat ſequens,
den letzten beißen die Hunde“, ſo müſſen wir mit ihm
neben Frankreich England als letzten in dieſer wohlver
dienten Lage ſehen. Die Kriegsnöte, in deren Beginn ſich
e Weſtmächte bereits befinden, werden das iſt der

unſch eines jeden guten Deutſchen noch zunehmen an
ft und an Wirkung. An der Weſtfront wird e

„Späne“ geben und aus der Luft Zeppélinbomben 8im Kampfgebiete von Albanien und Saloniki gen

hoffen wir zuverſichtlich, ein rechter, echter Kehraus bevor,
der auch im Jrak und in Perfien ſchon fühlbar wird und
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yypren nfcht ausbleiben kann. Frankreichs eitler
Revanchewahnwitz und Englands ſchnöde Scheelſucht und
gewiſfenloſe Kampfesweiſe können nur in Kriegs- und
NiederlagenNöten gezüchtigt und niedergerungen werden.

Muſterung aller Schweizer Wehrfähigen
Bern, 12. Febr. Der Bundesrat hat heute eine Ver

ordnung erlaſſen, wonach ſämtliche Schweizer vom
16. 60. Lebensjahre, die jemals im Dienſt mit Gewehr
und Karabiner ausgebildet wurden oder mit ihrer Handhabung
vertraut ſind, ſich einer Muſterung zu unterziehen haben.
Die in ihrem Beſitz befindlichen Waffen haben ſie bei der
Muſterung vorzuweifen. Die militärpflichtigen
Schweizer der Jahrgänge 1883 1892 haben ſich einer
Nachmuſterung zu nunterziehen.

Pruntrut, 1. Febr. (Schweizeriſche TelegraphenAgen
tur.) Nachdem am vergangenen Sonntag bei Burne-
veſin deutſche Granatſplitter auf Schweizer
Gebiet niedergefallen waren, erſchien geſtern der Kom
mandant der deutſchen Batterie an der Schweizer Grenze,
um ſich bei den Schweizer Militärbehörden zu ent
ſchuldigen. Die Angelegenheit iſt erledigt.

Unfer Vorſtoß nördlich Arras
Ueber die deutſchen Erfolge zwiſchen Arras und

berichtet Karl Rosner im „L.-A.“ unter dem
ruar:

Die Kämpfe in dieſem Höhengelände erweiſen ſich immer mehr
als Teile eines g'rößeren zuſammenhängenden
Vorſtoßes. Vier derartige Vorſtöße haben im Verlaufe we
niger Tage einen großen einheitlichen gezeitigt. Die Hei-
mat wird den Jichutrenen und kampffreudigen Offizieren und
Mannſchaften nie genug Lob und Ruhm für ihre Taten geben
können. Von freiwilligen Kräften, die ſich den zum Sturm be
fohlenen Kompagnien anſchloſſen, wurde der Raum gewinn
auf mehr als das Vierfache des urſprünglich ge-
vlanten Umfanges erhöht. Unſere Verluſte waren
gering.

Kaiſer Wilhelm und der Sultan
Konſtantinopel, 1. Febr. (Vom Vertreter des W. T. B.)

Jn dem Handſchreiben, in dem Kaiſer Wil-
helm dem Sultan die Ernennung zum Feld
marſchal! mitteilt, heißt es:

„Euerer Majeſtät Truppen haben auf allenKriegsſchauplätzen des weiten Oſtens ſich des alten Waffen

ruhmes würdig erwieſen, ſie Haben Taten zäheſter Aus
dauer und kühnen Heldenmutes zu verzeichnen
und jüngſt in ſiegreichem Anſturm den Gegner in Jrak er-
neut geworfen. Jm Rückblick auf die großen Ereigniſſe, die
ſich in meinem vergangenen Lebensjahr vollzogen haben, ge
denke ich heute, an meinem Geburstage, der hervor
ragenden Leiſtungen der türkiſchen Armeemit beſonders hoher Anerkennung. Dieſer Anerkennung und
zugleich der nahen freundſchaftlichen Beziehun-
gen, die mich mit Euerer Majeſtät Hauſe perſönlich ver
binden, Ausdruck zu geben, iſt heute mein lebhafter Wunſch.
Euere Pale bitte ich deshalb, die Würde eines Ge
neralfeldmarſchalls meiner Armee anzunehmen, die

r der tapferen Waffenbrüder in treuer Kameradſchaft
geden

Der Sultan richtete darauf ein Tekegramm an
den deutſchen Kaiſer, worin er ihm für die Ver
leihung der Feldmarſchallswürde und die ihm bei dieſem
Anlaß ausgedrückten herzlichen Gefühle ſeinen leb
haften Dank ausſpricht und ſeiner Genugtuung
ob der hohen Würdigung der Waffentaten der türkiſchen
Armee Ausdruck gibt. Dieſes neue Zeichen der Freund-
ſchaft des Kaiſers, das der unlösbaren Einheit
der beiden tapferen Armeen die Weihe gebe,
werde die Herzen der tapferen osmaniſchen Soldaten mit
Freude und Stolz erfüllen. Der Sultan unterzeichnet ſein
Telegramm als ergebenſter, herzlichſter Freund
des Kaiſers. Die Zeitungen „Jkdjuman“ und
„Hilal“, erſtere in türkiſcher, letztere in franzöſiſcher
Sprache, veröffentlichen einen gleichlautenden Artikel an
läßlich der Verleihung des Marſchallſtabes an den Sul-
tan. Sie gedenken dabei in herzlichen Ausdrücken der
Beziehungen des Kaiſers zur Türkei. Der
Kaiſer habe, ſo heißt es, als erſter die Eigen-
ſchaften des Volkes einer großen Vergangenheit erkannt, das noch nicht das letzte
Wort in der Geſchichte der Menſchheit ge
ſprochen habe. Er habe ihm ſeine Hand entgegen
geſtreckt mit der wunderbaren methodiſchen Politik, mit
der Deutſchland auf dieſem Gleiſe vorgegangen ſei. Er habe
an dieſer Erkenntnis ſelbſt in den dunkelſten Stunden der
Türkei feſtgehalten. Deshalb habe ſich die Türkei wenige
Monate nach Ausbruch des Weltkrieges entſchloſſen, mit
dem Schwert in der Hand ſich an Deutſchlands Seite zu
ſtellen. Während in der Gruppe der Entente zwiſchen
den großen Staaten Zwiſtigkeiten herrſchten und die
kleinen abbröckelten oder vernichtet würden, herrſche im
neuen Vierbund völliges Einvernehmenzwiſchen den Herrſchern, den Völkern und
den Heeren.
Ein däniſches Urteil über W'lſons Politik

Jm Kopenbagener „Ekstrabladet“, das
gewiß nicht der übertriebenen Deutſchfreundlichkeit ver
dächtigt werden kann, findet ſich die folgende Kennzeich-
nung der „Neutralitäts“-Politik Wilſons, die wir ohne
Kommentar wirken laſſen können:

Notgedrungen wird man ſich dazu bequemen müſſen,
die wahre Abſicht der Engländer verſtehen zu lernen.
Deutſchland ſoll vom Handel mit dem Ausland ausgeſchloſſen wer
den, aber es handelt ſich dabei nicht ſo ſehr um die kleinen nor
diſchen Staaten in Wirklichkeit iſt es Amerika,
auf das es ankommt, und dem die ganze Ehre ungeteilter
Aufmerkſamkeit zukommt. Seht, Präſident Wilſon kämpft wie
ein Löwe erſten Ranges dafür, daß die Amerikaner auf allen
Schheichwegen mit allen möglichen Waren Handel treiben dürfen,
während ſie
ſowie alle anderen Zeughausartkel für Rußland und England
fabrizieren Niemals hat die angelſächſiſche
Scheinheiligkeit in Verbindung mit dem gröbſten
Seſchäftsgeiſt eine ſo häßliche Frucht gezeitigt wie die,
welche wir jetzt vor Augen ſehen. Und dann dieſer Wilſon!
Gr, ein Friedensfreund, dem das Gebein in der Hoſe ſchlottert.
fromm und ſcheinheilig wie ein Stapel von hundert Bibeln ein
Demokrat und Humaniſt von reinſtem Waſſer, der von Heilig
keit und Freiheit und Frieden und Menſchlichkeit nur
7 überfkießt! Seht dieſen Mann, wie er kämpft.

ä mpft wie ein Raſender, 8Gekbe dafür, daß Amerika die Erlaubnis behält, nicht

leichzeitig Geſchütze gießen, Munition, Automobile

und wofür Ja, liebe

gehen

rüben, Wruken oder Dotſche

e

nur Geſchütze, Granaten und Pulver an Eng
land und Rußland, ſondern auch alle möglichen verbotenen
Dinge an die Feinde Englands und Rußlands zu verkaufen!
Kann chriſtlicher und heiliger Humbug wohl
eine höhere Stufe erklimmen Es iſt buchſtäblich
wahte Dieſe Amerikaner leben vom Waffen- und Konterbande
verkauf an England, Rußland und Deutſchland (7) zugleich.
Ihr Tagewerk beginnen ſie mit Gebet und Lobgeſang, abends
beſen ſie einander lange Stücke aus der Bibel vor, bis ſie ſich zu
ihren verbotenen WhiskhGelagen drücken. Krieg und Blut
vergießen ſind ihnen verabſcheuungswürdige Dinge und dabei
ſinken ſie faſt um ueiter der Laſt der Arbeit, um ihre Geſchütz-,
Gewehr und Pulbveraufträge fertiggubekommen. Natürlich erſt
Geld her! Kredit? So etwas gab's nur in alten Zeiten.
etwas machte man vor dem Kriege, jetzt heißt es: erſt das Geld,
dann die Waren!

Eine merkwürdige Nemeſis, aber eine verdiente! England,
die feſte Burg der Gottſeligkeit (7), muß ſich gerade im Zeitalter
der Blockade einer fürchterlichen Karikatur ſeiner ſelbſt gegenüber

ſehen, einer Karikatur voller Scheinheiligkeit
und Heuchelei, einer Karikatur von ſo furcht
baren Dimenſionen, daßman vor Entſetzen aguf-
ſchreien möchte. Genau, wie die amerikaniſchen Melonen,
Birnen und Aepfel dreimal ſo groß ſind wie die europäiſchen
Früchte, ſo iſt es auch mit dieſer amerikaniſchen Karikatur im
Verhältnis zu England. Jn Amerrika iſt alles rieſen-
mäßig, alſo auch die Heuchelei. Man fehe ſich dieſe
tollſte Moralverwirrung unſerer Zeit an: die bibelſtarken, from
men, friedensfreundlichen Amerikaner drohen mit Krieg und
Brand für den Fall, daß man ſie nicht ungeſtört ihre Milliarden
verdienen läßt, die ſie aus Maſchinen und Apparaten gewinnen,
mit denen die Guropäer ihren fürchterlichen Maſſenmord be

fürwahr ein ſchöner, feierlicher Anblick. Gottes
Wunder, wie blüht die Frechheit jetzt überall und
allerwegen!“

Japaniſche U-Boote für den Suezkanal
Peſt, 2. Febr. Die Athener Zeitung „Embros“ meldet,

daß ſich an der Verteidigung des Suezkanals japaniſche
Unterſeeboote beteiligen werden. Bisher ſind elf japa
niſche Unterſeeboote im Suezkanagal eingetrof-
fen. Die Japaner werden unter einem japaniſchen Admiral
als ſelbſtändiges Detachement operieren,

Eine Sondermeldnug des Pariſer „Temps“ aus
Kairo beſagt, daß auf Erſuchen des britiſchen Ober
kommandos der Kriegsminiſter dem Miniſterrate eine
Vorlage betreffend Mobiliſation aller Klaſſen
der Reſerve des egyptiſchen Heeres unter
breitet hat. Ausgenommen ſind die Regierungsbeamten.

Maßnahmen zur Erleichterung
und Wiederbelebung der Ausfuhr

Daß die beträchtliche Ausfuhr, wie ſie teils infolge
der Abſperrung vom Weltmarkte, teils aus Rückſichten der
Kriegführung bedingt war, beträchtliche Nachteile für das
geſamte deutſche Erwerbsleben mit ſich bringt, leuchtet
ohne weiteres ein. Jnsbeſondere, aber keineswegs allein
ſteht damit der ungünſtige Stand der deutſchen Valuta
und die dadurch verurſachte Verteuerung unſerer Einfuhr
in urſächlichem Zuſammenhange. Die Wieder-
belebung unſerer Ausfuhr bildet daher bei
den zuſtändigen Reichsſtellen bereits ſeit längerer
Zeit den Gegenſtand eifrigſter Aufmerk-ſamkeit und Fürſgrge. Auch ſind bereits eine
Reihe praktiſcher Folgen Sdiefer eingehenden Prüfung zu
verzeichnen; formale Bedingungen, an welche die Ge-
nehmigung zur Ausfuhr bisher geknüpft war, ſind be-
trächtlich vereinfacht und erleichtert. Aber auch in bezug
auf die ſachlichen Vorbedingungen der Ausfuhrgenehmi-
gung ſind weſentliche Erleichterungen teils bereits ins
Leben getreten, teils ſtehen ſie wenigſtens zur Erwägung.
Die Hoffnung, daß die Einſchränkung unſerer Ausfuhr
nunmehr den niedrigſten Stand überſchritten und ſich dieſe
wieder in aufſteigender Bewegung befindet, erſcheint daher
durchaus berechtigt. Je früher und je wirkſamer die in
Ausſicht genommenen Maßnahmen zur Wiederbelebung
der Ausfuhr ins Leben treten, deſto beſſer für unſere ge
ſamte Erwerbs- und Wirtſchaftstätigkeit, insbeſondere für
unſere Jnduſtrie, die ſich vor die bedeutſame, angeſichts
der Beſtrebungen des feindlichen Auslandes äußerſt er-
ſchwerte Aufgabe geſtellt ſieht, die durch den Krieg ge
ſtörten Auslandsbeziehungen wiederherzuſtellen, und die
daher erwarten darf, daß ihr dabei jede nur mögliche
Unterſtützung zuteil wird.

Jn dem allgemeinen Wochenbericht der Preis
verichtſtelle des Deutſchen Landwirtſcha'tsrats
vom 1. Februar wird u. a. ausgeführt: Durch Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 25. Januar ſind die Höchſt preiſe für
Gemüſe, Zwiebeln und Sauerkraut vom 27, Januar ab er-
höht worden. Der beträgt beim Verkaufe durch den
Erzeuger oder Herſteller an den Handel frei ab nächſter Verlade
ſtelle (Bahn oder Schiff) für den Zentner beſte Ware für Weißz-
kohl (Weißkraut) 4 C (bisher 2,50 für Rotkohl (Blaukohl
6,50 (bisher 4,50 für Wirſingkohl (Savoyer Kohl) 6,50
(bisher 4,50 für Grünkohl Braun oder Krauskohl) 6
(bisher 8 für Kohlrüben (Steckrüben, Wruken oder Dotſchem):
a) für weiße Kohlrüben 2,50 A, b) für gelbe Kohlrüben 8,50
(bisher für Kohlrüben [Steckrüben, Wrufen] 2,50 für Mohr-
rüben (rote und gelbe Speiſemöhren, auch gelbe Rüben genannt):
a) lange Speiſemöhren: 1. weißfleiſchi (ſogenannte Pferde
möhren) 8 2. rotfleiſchige Speiſemöhren 5 b) Karotten
(kurze, rotfleiſchige 8 (bisher für Mohrrüben [rote und gelbe
Spelſemöhren, auch gelbe Rüben genannt] 5 für Zwiebeln
10 (bisher 6 für Sauerkraut (Sauerkohl) 12 A (bisher
12 Dieſe Preiſe e die bisher handelsübliche Ver
packung ein. Für Froſtverpartkung, die über das gewöhnliche Maß
hinausgeht, können die Selbſtkoſten berechnet werden. Bei Ver
ſendung in Säcken iſt für den Sack ein Zuſchlag von 40 H für je
50 Kilogramm zuläſſig. Bei Sauerkraut verſte ſich die Preiſe
ohne Faß; die Fäſſer dürfen nur zum Selbſtkoſtenpreiſe berechnetund den wenn Rückgabe vereinbart wird, zu dieſem Preiſe

zurückgenommen werden. Nach derſelben Bekanntmachung be
kragen die Höchſtpreiſe für 1 Pfd. im Kleinhandel, ſoweit
ſolche feſtgeſetzt werden, für Weißkohl (Weißkraut)
7 (bisher 5 für Rotkohl (Blaukohl) 11 (bisher 7 für
Wirſingkohl (Savoher Kohl) 11 (bisher 6 8), für Grünkohloder Krauskohl) 9 5 ehe 6 lrüben (Steck

ti): a) für weiße Kohlenrüben 4
für gelbe Kohlrüben 6 8 (bisher für Kohlrüben [Steckrüben,

Wruken] 5 für Mohrrüben (rote und gelbe Speiſemöhren,
auch gelbe Rüben genannt): a) ange Speiſemöhren: 1. weiß-
fleiſchige (ſogenannte Pferdemöhren) 8 3. rotfleiſchige Spe ſeren 8 5 Karotten (kurze, rotfleiſchige) 11 (bisher für
Mohrrüben [rote und gelbe Speiſemöhren, auch gelbe Rüben
nannt] 8 für Zwiebeln 20 8 (bisher 15 für Sauerkraut(Sauerkohſ i6 (Wisher 16

e rn 3000 Kilogramm un

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 25. Ja-
nuar findet am 1. Februar eine Beſtandsauſciahme an Roh
u (Erſtprodukt) ſtatt. Nach einer Bekanntmachung des

eichskanzlers vom 25. Januar wird die Beſtandsaufnahme von
Verbrauchszucker zum 1. Februar wiederholt.

Die Reichsgetreideſtelle hat in einem Rundſchreiben an ſämt
liche Kommunalverbände die einſchränkenden Maßnahmen für
den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl bekanntgegeben,
von denen die wichtigſten folgende ſind: 1. zur Herſtellung von
Mehl iſt ſeit dem 16. Januar 1916 Roggen bis zu 82 v. H.
und Weizen bis zu 80 v. H. auszumahlen; die Herſtellung von
Kommißbrot aus Schrotmehl zur Brotbereitung wird hiervon
nicht berührt. Die Vorſchrift gilt für alles Brotgetreide, das die
Reichsgetreideſtelle, ein ſelbſtwirtſchaftender Kommunalverband
oder ein Selbſtverſorger einer Mühle zum Ausmahlen übergibt.
2. Tanga i darf von den Kommunalverbänden ſeit dem
16. Januar 1916 zur Verfütterung nicht mehr freigegeben werden.
Die beim Dreſchen und Reinigen abfallenden gen an zer
ſchlagenen und verkümmerten Körnern uſw. müſſen an den Kom-
miſſionär der Reichsgetreideſtelle oder an den aufkaufenden Kom
munalverband abgeliefert werden. Es darf alſo von den Land
wirten kein Hinterkorn mehr zurückbehalten, verſchrotet oder ver-
füttert werden, weder ohne noch mit Erlaubnis des Kommunal
verbandes. 3. Die Mehlmenge, die täglich auf den Kopf der
verſorgungsberechtigten Zivilbevölkerung verbraucht werden darf,
wird, wie im Vorjahre, vom 1. Februar ab auf 200 Gramm feſt
geſetzt. Die Kommunalverbände haben bei der Unterverteilung
der Mehlmengen Unterſchiede zugunſten der ſchwer arbeitenden
Bevölkerung zu machen und die hierfür benötigten Mengen durch
Einſpaven bei der Verſorgung der übrigen, beſonders der be
mittelten Bevölkerung, auszugleichen. Bezüglich der bisherigen
Brotmarkenfreiheit von Vollkornbrot und ähnlichen
Brotarten iſt in einer anderen Verfügung der Reichsgetreideſtelle
beſtimmt worden, nur Spezialvollkornbrote, die ſich nach Ver
packung, Preis und Größe von dem normalen Brot weſentlich
unterſcheiden, brotmarkenfrei zu laſſen. Andere Vollkornbrote,
die wie z. B. Schlüter- und Finkler-Brot, aus Mehl unter Zuſatz
von nach beſtimmten Verfahren feinvermahlener Kleie hergeſtellt
werden, fallen künftig unter die Brotmarkenregelung.

Unter dem 25. Januar iſt durch das Wolffſche Telegraphen
Büro mitgeteilt, daß der Reichskanzler die Reichskartoffel-
ſt e l le ermächtigt habe, bei ihren Ankäufen für die größeren
Städte und Jnduſtrieorte ſchon jetzt die geſetzlichen Höchſtpreiſe in
gewiſſen Grenzen zu überſchreiten. Demgemäß iſt durch die
Bundesratsverordnung vom 27. Januar folgende Verfügung er
laſſen: „Die Heeresverwaltungen und die Marineverwaltung, die
Reichskartoffelſtelle und die von dieſer ermächtigten Stellen und
Perſonen ſind an die Höchſtpreiſe nicht gebunden. Sie unter
liegen jedoch bei den An und Verkäufen den Weiſungen des
Reichskanzlers Aus den beiden Mitteilungen geht nicht hervor,um wieviel die Höchſtpreiſe übertroffen werden dürfen, doch ver

lautet, daß die Erhöhung 1,25 -K für den Zentner
beträgt. Jntereſſant wäre noch die Beantwortung der Frage,
wer denn nunmehr noch an die Höchſtpreiſe gebunden ſein ſoll,
da es doch jetzt ganz ausgeſchloſſen erſcheint, daß der Verbraucher
im Privathandel zu dem Höchſtpreiſe überhaupt noch Kartoffeln
erhalten kann. Er wird ſie alſo auch überſchrgiten. Wäre es
nicht beſſer geweſen, durch eine Bundesratsverordnung neue
Höchſtpreiſe feſtzuſetzen oder mit der Neuregelung bis zum
1. März zu warten? Jetzt wird eine wilde Jagd auf
Kartoffeln beginnen. Sehr bedenklich erſcheint es auch,
daß die Erhöhung des Kartoffelpreiſes aus öffentlichen Mitteln
beſtritten werden ſoll. Dies wäre nur dann gerechtfertigt, wenn
die Kartoffeln ausſchließlich für die är mere Bevölkerung
auf Grund von Kartoffelkarten ausgegeben würden. Den
bemittelten Klaſſen von Staats wegen billige Kartoffeln zu be
ſchaffen, liegt kein Anlaß vor. Bemerkenswert iſt, daß vom
27. Januar ab durch Bundesratsverordnung die Verpflichtung der
Kartoffelerzeuger, einen Teil der Kartoffelernte zur Verfügung
des Kommunalverbandes zu halten, aquf gehoben iſt. Damit
iſt der ſtaatlichen Regelung des Kartoffelverkehrs und den Höchſt
preiſen das Rückgrat gebrochen.

Aus den Niederlanden wird berichtet, daß der Acker-
bauminiſter geſtattet habe, daß alle Kühe aus dem Ueber
ſchwemmungsgebiet in Nordholland ſo ſchnell als möglich lebend
oder geſchlachtet nach Deutſchland ausgeführt wer-
den. Der Erlös daraus ſoll dann den Viehbeſitzern zugute
kommen. Zwei bekannte Firmen werden mit der Ausfuhr be
traut werden. Mit der Ausfuhr der Kühe wurde bereits
begonnen.

Am Getreidemarkt war die Tendenz in der abge
laufenen Woche vorwiegend feſt, aber ſtill. Von Saatgetreide war
Saathafer Ligowo zu 580——560 A, Schlanſtedt zu 550 A. und
Sieges zu 565 Hamburg, von Saatgerſte veine Hannchen
3. Abſ. zu 515 Hanna 3. Abſ. zu 520 A und Heils Franken
2. Abſ. zu 535 in Leihſäcken ab Station angeboten Geſurides
rumäniſches Maismehl war zu 8654 A. per 100 Kilogramm käuf-
lich. Maismehl ab Dresden 846 A. Am Futtermittel-
m ar kt bildete die neuerliche Verfügung, daß ausländiſche Futter
mittel an die Behörde abzuliefern ſeien, das Tagesgeſpräch. Der
Handel wird durch dieſe Verfügung erneut nicht unweſentlich be
einträchtigt. Von den Angeboten ſind als preiswert zu nennen
Reisfuttermehl 18--20 Proz. 610 1418 Proz. 600 beides
greifbare Ware. Reiskleie fein 825 extrafein 885 mit Sack
Hamburg. Strohmehl 200 mit Sack Haders leben. Helles
Streumehl 200 A mit Sack Holſtein. Kakaoſchalen mit 8 Proz.
Häckſel 270 Hamburg. Brennereitreber mit etwas Spelzbeſatz
585 netto Leipzig. Kokoskuchen 770 iin Leihſäcken
Winſen. Dotterkuchen greifbar 690 loſe ab Station. Fiſchmehl
650——670 mit Sack Hamburg. Torfmelaſſe 70 30 220
Straßburg i. Elſaß, 75 25 225 A. Landsberg a. Warthe.

Kleine Nachrichten
Nacheichung von Meßwerkzeugen uſw.

Die im öffentlichen Verkehr benutzten Meß- und Wiegegeräte
müſſen alle 9 bzw. 3 Jahre der Nacheichung unterzogen werden.
Gewerbetreibende und Landwirte haben daher ſämtliche in ihren
Betrieben befindlichen Längenmaße, Flüſſigkeitsmaße, Meßwerk-
zeuge für Petroleum u. dgl., Hohlmaße, Gewichte und Wagen den
Eichſtellen vorzulegen.

Außer den in Verkaufeſtellen ausgeübten Gewerbe
betrieben ſind zur ichung der Meß und Wiegegeräte ver
pflichtet: a) Genoſſenſchafton und Konſumbvereine, auch inſoweit
ihr Geſchäftsbetrieb ſich auf die Mitglieder beſchränkt; b) Firmen,
deven Handelsverkehr ſich in Räumen abſpielt, in denen zur Be
ſtimmung des Umfanges von Leiſtungen für Dritte gemeſſen oder
ewogen wird (z. B. Groß und Verſandgeſchäfte); c) Fabrik
etriebe, in welchen zur Ermittelung des Arbeitslohnes Maße,

Gewichte und Wagen angewendet werden; d) Perſonen, welche
aus der Landwirtſchaft oder einem Zweige derſelben. wie Ge
flügel- oder Bienenzucht, Fiſcherei, Obſt- urd Gemüſebau, einen
fortgeſetzten Erwerb giehen und bei denen das Maß der Erzeug-
niſſe ſo weit über den eigenen Bedarf hinausgeht, daß ein v
mäßiger Abſatz der Erzeugniſſe unter Verwendung von Meß-
geräten ſtattfindet. Alle Meßgeräte ſind in gereinigtem Zuſtande
eingzuliefern; Wagen müſſen mit den zugehörigen Schalen vor
gelegt werden. wird darauf aufmerkſam gemacht, daß ſämt
liche Längenmaße, Flüſſigkeitsmaße, Meßwerkzeuge für flüſſig
keiten (Petroleumapparate), Hohlmaße, Gewichte, Wagen bis ein
ſchließlich 3000 Kiſogramm ſowie Fäſſer für Bier alle zwei Tahre

ü damentierte undnachgeeicht werden müſſen. r v r
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Provinz Sachſen und Umgebung
Der Krieg und die Krieger

Ritter des Eiſernen Kreuzes
Das Eiſerne Kreuz 1. Kaſſe erhielt: Oberlandesgerichtsvat

Deichmann aus Jena.
Das Eiſerne Kreuz 2. a erhielten Obermatroſe Wil

lm Wittek aus Eisleben, Schütze Ernſt Methiebe aus
Helbra, E. Dümichen aus Gerbſtedt, ErſatzRe
ſerviſt Guſtav Müller aus Burgörner-Altdorf, Musketier W.
Koch aus Hettſtedt, Landwehrmann, Gefreiter A. Herrmann
aus Naumburg, Gaſtwirt Paul Keppler aus Aue bei Molau,
Unteroffizier Otto Litzken dorf aus Raſtenberg, Heiger Emil
Schubert aus Zangenberg, Journaliſt Kurt Mähker aus
Zeitz, Gefreiter Karl Wieſewetter aus Wallhauſen, Kriegs-
freiwwilliger Unterofizier Wilhelm Mähnert aus Werbellin,
Gefreiter Guſtav Adler aus Groß-Eroſitz, Gefreiter W.
Pollin aus Aſchersleben, Unteroffizier W. Börner aus
Wünſchenſuhl, Buchbinder Richard Halang aus Ruhla, Soldat
Willi Bohle und Musketier Otto Bürkner aus Merſeburg,
Unteroffizier Willi Apel aus Halberſtadt. Folgenden Ange
hörigen des Küraſſier- Regiments Nr. 7 iſt am 27. Januar 1916
das Eiſerne Kreuz 2. Klaſſe verliehen worden: Leutnant Paul
Weller, 3. Esk.; Unteroffizier Paul Völkel, 5. Esk.; Un
teroffizier d. R. Willi Timm, 1. Esk.; Gefr. d. R. Otto
Wendt, Stab; Gefr. d. R. Albert Franke, 1. Esk.; Gefr.
d. R. Franz Mehrke, 3. Esk.; Küraſſier Wilhelm Günther,
3. Esk.; Küraſſier Kurt Günther, 4. Esk. Am 27. Januar
erhielt ferner das Eiſerne Kreuz der Gefreite, Albert Horack
aus Weißenfels, Unteroffizier Adolf Ritter aus Unterpeißen.
Leutnant Hans Werner Hartte aus Eggenſtedt (Kreis
Wangzleben).

d

Oſterfeld, 1. Febr. (Held'entod.) Am 27. Januar traf
die traurige Kunde ein, daß der Leutnant der Landw. Richard
Müller, früher Direktor der hieſigen Schammottefabrik (zu
letzt in Zeitz wohnhaft) den Heldentod für König und Vaterland
erlitten hat. Er ſtarb durch einen Granatſchuß auf dem weſtlichen
Kriegsſchauplatz. Leutnant Müller kämpfte zuerſt im Oſten, wo
er ſchon einmal verwundet wurde und das Eiſerne Kreuz erwarb.
Ehre ſeinem Andenken!

Kirche, Schule, Jubiläen, Ernennungen
t Unterpeißen, 1. Febr. Von der Schule.) Lehrer

Wilcke, der am 15. Juli im Oſten durch einen Schuß in den
linken Oberarm verwundet wurde, iſt zur Zeit vom Militär ent
laſſen. Er hat ſich zum Wiederantritt ſeines Lehramtes wieder ge
meldet, ſo daß von den vier Lehrerſtellen wiederum drei beſetzt
ſind, Lehrer Zintz ſche befindet ſich in Chabarowski (Oſtſibirien)
in ruſſiſcher Gefangenſchaft. Lehrer Braune, wird demnächſt end
giltig angeſtellt werden.

Aus Landes- und Stadtparlamenten
Verbandstagungen Wahlen

4 Duderſtadt, 1. Febr. (Die großen Brände in
Duderſtadt und die Waſſerleikungsfrage.
Keine Zwangsmaßnahmen.) Nachdem die ſtädtiſchen
Kollegien Duderſtadts bereits zweimal die Bewilligung von Mit
teln zu Vorarbeiten für den Bau einer Waſſerleitung abgelehnt
haben, fand in der gleichen Angelegenheit auf Antrag des Regie
rungspräſidenten geſtern abermals eine Sitzung beider ſtädtiſchen
Kollegien ſtatt. An der Sitzung nahmen drei Vertreter der
Kgl. Regierung teil. Oberregierungsrat von Baſſe leitete die
Verſammlung. Er führte aus, daß die großen Brände in
Duderſtadt der Regierung Veranlaſſung gaben, auf die
Waſſerleitung zu drängen, es liege indes der Regierung fern, in
der jetzigen Kriegszeit mit Zwangsmaßregeln vorzugehen. Bürger
vorſteher Sanitätsrat Dr. Bertram erwiderte, daß bei dem
letzten großen Brande Waſſer für 8 Dampfſpritzen und noch viele
andere Spritzen genügend vorhanden geweſen ſei. Unter näherer
Darlegung der geringen Steuerkraft der Einwohnerſchaft Duder
ſtadts und der ungünſtigen Finanzlage der Stadt bemerkte Red
ner, daß es jetzt unmöglich ſei, an den Bau einer Waſſerleitung
zu denken und ſo ſei auch die geforderte Bewilligung von 4000
Mark zur Vornahme von Bohrungen überflüſſig. Oberregie-
rungsrat von Baſſe entgegnete, daß, wenn auch genügend
Waſſer vorhanden geweſen ſei, doch die Hydrantenfehlten,
die das Waſſer hochſchleudern. Jngenieur Leithäuſer teilte
mit, daß die Anlage 211 000 Mk. koſten und eine jährliche Aus
gabe von 18585 Mk. erfordern würde. Oberregierungsrat

Baſſe ſten te einen ſtaatlichen Zuſchuß von 25 000 Mk. in

Burg b. Magdeburg, 1. Febr. (Der Kreistag des
Kreiſes Jerichow hielt unter Vorſitz des Landrats v'on
Pieſchel eine Sitzung ab. Der Kreistag erklärte ſich mit der
Beteiligung des Kreiſes an der „Provinz- Einkauf Sach
ſen“ einverſtanden. Als Stammeinlage ſind vom Kreiſe 8500
Mark aufzubringen. Die Sammlung für die Sächſiſche Oſt
preußenhilfe (18 823 Mk. entfallen auf den Kreis) hat aus
freiwilligen Mitteln 16377 Mk. ergeben, der Reſt ſoll aus
Kreismitteln entnommen werden. Für die Kreisbeamten und
Arbeiter wurden Kriegsbeihilfen bewilligt, die eine
Mehrausgabe von 28 134 Mk. ergeben.

Worbis, 1. Febr. (Der Kreistag des Kreiſes
Worbis) hielt heute hier unter dem Vorſitz des Landrats Bock

von Wülfingen eine Sitzung ab.
Kreiſes an der vor kurzem gegründeten G. m. b. H. „Probvin z
Einkauf Sachſen“ wurde beſchloſſen. Die Stammeinlage
beträgt 4500 Mk. An Stelle des verſtorbenen Schulzen Dietrich-
Kallmerode, dem der Vorſitzende einen ehrenvollen Nachruf wid-
mete, wurde Schulze Behkirch Niederorſchel zum Kreisaus-
ſchußmitgliede gewählt.

Lebens und Genußmittelfragen
Stößen, 1. Februar. (Brot- und Mehlpreiſe

Mit dem heutigen Tage ſind für unſern Ort folgendeBrot und Mehlpreiſe feſtgeſetzt worden: für 1 Sfund
Brot 17 Pfg., für 4 Pfund 68 Pfg., für 6 Pfund 1 Mk.,
für 75 Gramm Weißbrot 5 Pfg. Roggenmehl für
den Zentner einſchließlich Sack ab Mühle 16,70 Mk., in Leih-
ſäcken 16,10 Mk., ein Pfund im Kleinverkauf 19 Pfg.; Weizen
mehl für den Zentner einſchließlich Sack ab Mühle 19,50 Mk.,
in Leihſäcken 18,90 Mk. ein Pfund im Kleinverkauf 22 Pfg.

Weimar, 1. Fabruar. (Gier) hat der Gemeindevorſtand
aus Oeſterreich bezogen und läßt ſie zum Preiſe von 15 Pfg.
für das Stück verkaufen. Unter 5 und über 30 Stück werden
nicht abgegeben.

W. Gotha, 1. Febr. (Jentral-Einkaufsgeſell-
ſchaft für Thüringen.) Jn Sachen der Gründung einerZenkralEinkaufsgeſellſchaft für Thüringen findet am 5. d. Mts.
eine Beſprechung von Vertretern der Thüringer Handelskammern
uſw. ſtatt.

V Genthin, 1. Febr. (Neue Höchſtpreiſe für Ge
m üſe) ſind im Kreiſe Jerichow II feſtgeſetzt, und zwar für
Weißkohl 7 Pfg., Rot- und Wirſingkohl' 11 Pfg., Grünkohl 9 Pfg.,
Kohlrüben, weiße, 4 Pfg., gelbe 6 Pfg., Mohrrüben, weiße 5 Pfg.
rote Speiſemöhren 8 Pfg., Karotten 11 Pfg., Zwiebeln 20 Pfg.,
Sauerkraut 16 Pfg. für das Pfund beſter Ware.

Blankenburg a. Harz, 1. Febr. Städtiſche Nah
rungsmittelfürſorge.) Jn der letzten Stadtverord-neten Sitzung wurde u. a. Mitteilung gemacht, daß die Stadt
mit ihrem ſtädtiſchen Wirtſchaftsbetrieb (eigene Schlachtungen,
Warenverkauf uſw.) günſtig abgeſchnitten hat. Bei einem Ge
ſamtumſatz von 122 314,88 Mk iſt. nur ein Verluſt von 2037,80
Mk. entſtanden, in dem ſogar noch 1378 Mk. Zinſen einbegriffen
ſind. Dies Ergebnis dürfte jedoch dadurch entſtanden ſein, daß
der große Nutzen, den die Stadt an verſchiedenen Waren erzielt
hat, den Schaden, der beim Selbſtſchlachten und beim KHartoffel-
handel entſtanden iſt, wett gemacht hat. Die Stadt hat noch
etwa 50 Zentner Speck, 18 Zentner Reis und etwa 1100 Kilo-
doſen Schweinefleiſch in Brühe.

Vieh- und andere Märkte
Aus dem Unſtruttale, 1. Febr. (Markitbericht.) Die

Marktlage war in der vergangenen Woche im allgemeinen wenig
verändert. Es wurden bezahlt für 50 Kilo Kartoffeln 8,50
bis 3,90 Mark, Delikateß oder Salatkartoffeln 6—-7, Kohlrabi
5-—6, Zwiebeln 10--12, Möhren 5—5,50, Sellerie 11-—12, Meer
rettich 12——-20, Kohlrüben 2,75-—3, Braun oder Krauskohl 5-—6,
Spinat 14--15, Weißkraut 6—-8, Rotkraut 6—-7, Wirſing 3--5,
ſchwarzer Rettich 4——6, Kopfſalat 5,50——6; Radieschen das Schock
bund 5,50--6; Blumenkohl das Stück 0,40—-0,50; Roſenkohl 0,40,
vote Rüben 0,10--0,15 Mark. Obſt 50 Kilo: Kochäpfel 8——10,
Eßäpfel 12—-20, erſte Sorte Tafeläpfel 22——28, Kochbirnen 10 bis
12, Eß- und Tafelbirnen 16—-26, Haſelnüſſe 55-—65, Walnüſſe
60--65 Mark. Wild und Geflügel: Reh das Pfund 0,70
bis 0,80, Rücken 1,20——-1,40, Keule 1,30--1,40; wilde Kaninchen
das Stück 1--1,40; Gänſe das Pfund 1,40--1,50; Hühner das
Stück 1,50-8,50, Hähnchen 1,50——3, Tauben 050——-0,95, Faſanen-
hennen 1,50—2,25, Faſanenhähne 2,50--3 Mark. Ferner wurden
bezahlt für 50 Kilo Lebendgewicht ab Stall: Bullen 66—-72,
Ochſen 69--73, Kühe 60--70, Stiere und Färſen 68
bis 72, Käl ber 60-68, Läm mer 62-67, Ham mel 57 bis
62, Schweine, leicht, bis 100 Kilo 95—105, 200--300 Pfund
110--118, noch ſchwerer 120-124 Mark. Jn Saugſchweinen
herrſchte lebhafte Nachfrage und wurde für das Paar 55—-70
Mark bezahlt. Sogenannte Treiberſchweine koſteten das
Paar 120—-130, größere Läuferſchweine, welche ſehr wenig
angetroffen wurden, wurden das Stück je nach Größe mit 80 bis
90 Mark bezahlt.

Sondershauſen, 1. Febr. Viehhandel.) Nach einer
Verordnung des Fürſtl. Miniſteriums iſt vom 1. Februar ab imFürſtentum Schwarzburg-Sondershauſen der Ankauf von Vieh
durch Händler und Schlächter vom Landwirt oder Mäſter
zur Schlachtun desgleichen der gewerbsmäßige Ankauf
von Vieh zum Weiterverkauf und der kommiſſionsweiſe Handel
mit Vieh nur mit Erlaubnis der zuſtändigen Behörde
Einer Rinder mit einem Lebendgewicht unter 5 Zentnern
Schweine mit einem Lebendgewicht unter 80 Kilogramm ſo-
wie weibliche Kälber dürfen im Fürſtentum nicht ge
ſchlachtet werden. Rinder, Schafe und Schweine werden auf
Eiſenbahnen zur Beförderung nur zugelaſſen, wenn der Ver-
ſender den ihm ausgeſtellten Erlaubnisſchein dem zuſtändigen
Stationsbeamten vorzeigt.
Ueberſchwemmungen, Feuersbrünſte, Einbrüche

Unterrißdorf, 1. Fabruar. (Einbrecherbande.) Durch
zine Einbrecherbande wurden verſchiedene Einwohner unſeres
Ores heimgeſucht. Zunächſt brachen ſie im Keller des rn
Peter ein. Darauf „unterſuchten“ ſie den Keller des Koſſaten
Herrn Karl Schulze, dem ſie Butter und Käſe ſtahlen. Hier-

Die Deterrigung es ſ heim, der ſich als Landſturmma nen Felde perrwer. n Zerrrgrafinierter Weiſe ging man hier Werte Während Frau Wieſe
mit ihrer Mutter im benachbarten Zimmer ſchlief, ging die Bande,

m man das Schlafzimmer abgeſchloſſen hatte, dreiſt zu
Werke. Verſchiedene Sachen fielen den Einbrechern in ie Hände.
u. a. zwei Männeranzüge, ein Konfirmandenanzug, ſechs Ueber-
züge, verſchiedene Handtücher, Taſchentücher uſw., zwei Uhren,
Armbänder und andere Goldſachen, dazu etwa 20 Mark (eld.
Hizvauf wandten ſich die Diebe zum Müller Reinicke, dem ſie
einige Säcke (darunter 1 Zentner Korn ſtahlen, in welche die ge-
ſtohlenen Sachen gepackt wurden Die Mutter der Frau Wieſe

den ganzen Vorgang mit angehört. hat aber in ihrer Angſt nicht
gewagt, um Hilfe zu rufen. Einige Taſchentücher wurden am Stroh-

des Herrn Peter gefunden, desgleichen eine Uhr in der
Mühle.

Burg b. Magdeburg, 1. Febr. (Störung des Gottes-
dienſte s.) Ein Vorkommnis, das für die zurzeit leider in
einem Teile unſerer Jugend herrſchende Zügelloſigkeit Zeugnis
ablegt, ſpielte ſich während eines Abendgottesdienſtes in einer
unſerer Kirchen ab. Der amtierende Geiſtliche ſah ſich ver-
anlaßt, zwei Burſchen wegen ungehörigen Betragens aus der
Kirche zu verweiſen.

Leipzig. 1. Febr. (Was ein Häkchen werden
will Ein in Leutzſch wohnender 16 jähriger Kauf-
mannslehrling wurde dieſer Tage von ſeinem Lehrherrn perſön
lich auf die Polizeiwache gebracht. Dieſer hatte begründeten
Verdacht wegen Unterſchlagung von Geſchäftsgeldern

gegen den bereits wegen Eigentumsvergehens vorbeſtraften
jungen Burſchen. Bei der darauf angeſtellten Bächerprüfung
kam heraus, daß der Lümmel, obwohl ſein Lehrherr bei früher
ſchon einmal entdeckten Veruntreuungen Nachſicht gegen ihn
geübt hatte, wiederum in ſeine alten Sünden verfallen und ein
Opfer ſeines Hanges zum Leichtſinn geworden war. Seit Monaten
hatte der Burſche, trotz ausdrücklichen Verbotes ſeines Chefs, die
von ihm geſchriebenen Rechnungen bei den Kunden ſelbſt kaſ-
ſiert, die Quittungen mit dem Namen des Chefs gefälſcht
und die erlangten Geſchäftsgelder von über 600 Mark in Gaſt-
wirtſchaften und bei Vergnügungsfahrten mit eingeladenen
Freunden vergeudet. Zur Verſchleierung ſeiner ehrloſen Hand-
lungen hatte der ungetreue Lehrling noch umfangreiche
Fälſchungen in den Geſchäftsbüchern vorgenommen. Nun ſitzt er
hinter Schloß und Riegel

Verſchiedene Nachrichten
Leipzig, 1. Februar. (Rieſenzahlen vom Leip

ziger Hauptbahnhofsbau.) Erſt jetzt, nachdem der
Hauptbahnhof fertig iſt, läßt ſich überſehen, welch gewaltige Ma-
terialmengen dazu nötig waren. Es wurden u. a. verbraucht:
144 250 Zentner Eiſen; zur Bedachung der 6 Bahnſteighallen
brauchte man 125 000 Zentner Glas. Beton waren 685 900 Zent-
ner nötig, Mauerſteine und Tonklinker wurden 11 Millionen Stück
verbraucht. An Kies, Sand uſw. waren 800 000 Zentner erfor-
derlich. Zement wurden 40 000 Sack von einer Firma verarbeitet,
dazu 2800 Kubikmeter Kalk und 12 000 Kubikmeter Granit. Die
6 hauptbeteiligten Firmen verbrauchten etwa 3 Millionen Zentner
Material, zu deſſen Beförderung etwa 13 600 Eiſenbahnwagen
nötig waren.

Schleiz, 1. Febr. (Schleiz Moosbach.) Die pro-
jektierte und durch Jngenieure des ſächſiſchen Finanzminiſteri-
ums abgeſteckte Bahnneubaulinie Schleiz--Moosbach in Fort
ſetzung von Schönberg--Schleiz iſt ſtaatspolizeilich begangen und
iſt nunmehr der Fürſtl. Bezirksgeometer in Schleiz mit der An-
fertigung der Enteignungsunterlagen (reußiſches Gebiet) beauf-
tragt worden, welche Arbeiten beſchleunigt werden ſollen.

Z. Annaburg, 1. Febr. (Hochherzige Spende) Anläß-
lich feiner ſilbernen Hochzeit ſchenkte Fabrikdirektor Schäfer der
Gemeinde Annaburg eine in der Hinterſtraße gelegene Bauſtelle
in Größe von 13,25 ha mit der Beſtimmung daß auf dem Grund-
ſtück ein HKinderheim errichtet wird. Auf Veranlaſſung des
Spenders überwies die Direktion der Annaburger Steingutfabrik
der Gemeinde Annaburg 3050 Mark zu den Baukoſten des Kin-
derheims.

4 Worbis, 1. Febr. (Die Eichsfelder Kornhaus-
genoſſenſchaft) hielt geſtern hier ihre Generalverſammlung
ab. Der Rechnungsabſchluß wurde genehmigt, dem Geſchäfts-
führer und Vorſtand wurde Entlaſtung erteilt. Die ausſcheiden-
den Mitglieder des Aufſichtsrats und des Vorſtandes wurden
wiedergewählt.

Schöningen, 1. Febr. (Jum Konkurs des Kredit-
verein s). Jn der am Montag vor dem Amtsgericht Schönin-
gen abgehaltenen erſten Gläubigerverſammlung wurde berichtet,
daß die Aktiva 437 550 Mk., die Paſſiva 856 000 Mk. be-
tragen. Danach würden etwa 45 Prozent verteilt werden
können. Die Nachſchußquote dürfte vorausſichtlich für
jeden Genoſſen etwas über 1200 Mk betragen.

Verantwortlich
für den politiſchen Teil: Dr. Mätzold; für Provinz, Börſen- und
Handelsteil: M. Ebeling; für Oertliches, Gerichtsſaal, Kongreſſe
und Sport: H. Mieſchner; für Feuilleton, Kunſt, Wiſſenſchaft und
Vermiſchtes: H. Reißner; für den Anzeigenteil: O. Kreibohm.

Sprechſtunden von 10 bis 1 Uhr.
Alle die Schriftleitung betreffenden Zuſchriften ſind nicht

perſönlich oder an die Geſchäftsſtelle bzw. den Verlag, ſondern
lediglich an die

„Schriftleitung der Halleſchen Zeitung in Halle (Saale)“
zu richten.

enorm bi i
Jew a e
Beachten Sie unsere Schaufenster!

auf ſuchten ſie das Grundſtück des Landwirts Herrn K. Wieſe

Zu ganz

sind in allen Abteilungen

zum Verkauf gestoellt.

e ev ne

w.
u

LEWIN
Halle a. d. S., Marktplatz 2 u. 3.
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S Der Troubadour.
Oper von Verdi. aS Freitag Tausend und eine acht.

S Sonnabend nachmittags:
(S Topf und Schwert.

Abds. IV. Sinfonie- Konzert.
III

Auswärtige Theater.
Leipzig.

Tweater: Donnerstag:
der Tbeater: D rsta

Theater onneDer dumme Auguſt. s

nd net 2a Denn Se fFoeriige Leibwäsche,
Hof Theater: Donnerstag Taschentücher,
Aſchenbrödel. HandsehuheWeimar.

HeleTveater. Donnerstag: Maria Strümpfe, Korsette.

Altenburg.
Hof Theater: Donnerstag: Mar

garete (Fauſt).

H. Schnee Nach
Erſtes Spezialgeſchäft für gute
Strumpfwaren, Trikotagen. C

m

Für

Konfirm
Cleiderstoffe, a n

Webarten und allen Prelslagen.

erproblo Waren inl eicler Samtoe, sohwarz und farbig.

Sehöne Besätze und Sohnelderel- Artikel.

Unterröcke,

Talllentücher,
Tändelschürzen,

Haus- u. Blusensohürzen.

Dankbar grösste Auswahl.

Brummer Benjamin
Halle (Saale). Grozze Uirichztrasze 22/24. Halle (Saale).

t FianosRitter
Halle a. S.

Bewährte Weltmarke
unübertroffen preiswürdig

87 Jahre bestehend,

anden
Fertige Kleider, un

Jacketts, Kostümröchke, Blusen

nur sohöne Formen, Muſterkofferle elnfaoher bis feinster Ausführung. zu kaufen. Schriftl. Angebote
mit Maß u. Preis. Bollmann,

Für Kontirmanden: Prinzenſtr. 8 vorn, hochpart. links

Oberhemden, Serviteure, nan
Kragen, NMansohetten, Erstli ung g-
Urauatiss Tasobostiober, Ausſtattungen
Handschuhe, Hosenträger.

nach (576ärztücher Vorschrift
in jeder gewünschten

reislage.lulse tanels
Spezialgeschäft für

rstlings-Wüsche
Kleinschmieden 6.

Suche ſofort einige gebrauchte

Rüsohen, Senleifen,

Selden- u. Samtbanch,

Gürtel, Spitzen,

Regenschirme.

Anerkannt hbliligste Preise.

TheaterI Wa h e 8.10 Uhr.
Fehruar: Paul Beckers als (Gast!

Aiavenatſen?' Der lustige Jagabund.
Eine Spitzbubengeschichte mit Gesang u. Tanz in 4 Akten

von Jul. Bischitzky. Musik von Wismar Rosendahl.
10 Gesangssechlager! Leitung: Direktor Bendiner.

D5 Deberall aus verkaufte Häuser! r (577

nen un4 o und VIwird wieder um Liebesgaben gebeten. [1205
Besonders erwünscht sind:

Tabak, Cigarren und Cigaretten, Hemden, Unterzeug, Strümpfe,
Hand- u. Taschentücher, Kopfkissenbezüge, Hosenträger, Pantoffeln,
Feuerzeuge, Zwiebäscke, Koks, Schokolade, Dürrobst und -Gemüse,

sowie alle Sorten Eingemachtes.
Liebesgabensa mmelstelte der Lazarettzäge O I und VI:

C Gr. Möärkerstr. 7: Geschäftszeit von 7--12 und 26 Uhr. J

Für meine 2000 Morgen große
Stadtwirtſchaft ſuche ich zum mög-
r baldigen Antritt durchaus
tüchtigen, verheirateten (464n

Inſpektor
(30 40 Jahre alt). Meldungen
mit Zeugnisabſchriften u. Lebens-
lauf einzuſenden an

O. Braune, BVernburg.

Oberschweizer ver
Obermelker verheiratet,

wird für 1. März oder 1. April
auf ein Rittergut Bez. Dresden
geſucht. Viehſtand 120 Stück
Großvieh. Bewerber nur mit
eigenen Leuten oder zuverläſſigen
Unterſchweizern finden unter
Zahlung von hohem Lohn, ſowie
gert ſanglähr. Hrugnit deren

bſchrift. beizufügen ſind, Berück-
ſichtigung. Angebote erbet. unter
O. 326 an Haasenstein
Vogler, Dresden, Altmarkt.

3 Kgl. Preussische ILotterie.
Die Erneuerung der Lose zur 2. Klasse,

die bei Verlust des Anrechts bis spätestens
Montag den 7. d. Mts. zu bewirken ist,
bringen wir in Erinnerung.

82
W.W

Kauflose haben wir noch abzugeben.
C 80. C 40. 20. 10.Die Königlichen Lotterie Binnehmer.Burchardt, Frenkel, Lehmann, Rogge. (1212

Hefert prompt äſe

Buchdruckerei

Otto Thiele
(Hallesche Zeitung),

S Halle a. S., Leipzigerstr. 61/62.

Teleph. 8108 u. 8109.

Ceschäftsbücher
m

jeder Art
in dauerhaften

soliden Pinbänden

x

J

VC

Hoflierf ten.Wratzke u. Steiger, Fostetr 9/10
Juwelen Gold Sil ber. 115M

Be die imſtande iſt, mir ein behagliches Heim zu bieten. d

Erſcheinung, gut ſituiert, muſikliebend und lebensfreudig. Sehr

der betreffenden Dame durch deren Eltern oder Bekannte
Vertrauensvolle Anfragen mit Photographie und unbedingt4 klare Schilderung der Verhältniſſe unter W. F. 515 an die
Geſchäftsſtelle der „Chemnitzer Hausfrau“, Chemnitz, Roß-
markt 10 erbeten. Strengſte Diskretion zugeſichert und verlangt.

ne wo wo willZweifamilienhaus mit
Bernburgerstr. 4,Garten, Zu erfrag. dort I. Et.

oder Blücherstr. 4 pt. 565
Räucherspäne,

trocken, zu verkaufen
1209) Weingüärten 41.

i A

S v e S 2

Moderne,
richtig sitzende

Augengläser
verschiedener Konstruktion.

Verlangte PerſonenOtto VUnbokannt

Er. UVrichstrasse 1 a. tüchtiger Buchhalter
ur Führung der Bücher von dreien e en nem. An ApriKessel für alle edre ſpäter, jedenfalls vor 1. Juli

wecke, i e ieungen von ver h
raten, m exren mg r ſche ebenslauf, nene ften u.

Fh. Kef ter haltsanſprüchen zu richten
von Rieben.Galenbeck bei Kotelow i. M.

Suche zur Kriegsvertretung,
eventl. dauernd

Gärtner,
ledig oder ohne Anhang, für
größeren Gutsgarten mi t

Treibhaus. 571A. Wernicke,
Wallwitz (Saalkreis).

Ich ſuche zu baldigem Antritt
gebildetes Fräulein

aus guter Familie, welches die
Gärtnerei erlernte oder dieſelbe
zu erlernen wünſcht. Erforderlich
gute Handſchrift, lebhaftes, auch
naturwiſſenſchaftliches, Jntereſſe.
Familienanſchluß. Erſtklaſſige
Baumſchulen und Alpenpflanzen
kulturen vorhanden. (1210
Rittergut 5oeſchen

bei Merſeburg.
Dr. G. Dieck.

Suche zum 1. März 1916

freundliches 57
Kinderfröulein

zu drei Kindern von S8, 6 u.
2! Jahren für größeren Land
haushalt. Schriftl. Angeb. m.

d Zeugnisabſchriften erbittet

Frau Wernicke,
Wallwitz (Saalkreis).

Aeltere xtüchtige Köchin,
die auch die Hausarbeit macht,
z. 15. Febr. nach Gotha geſucht.
Angebote erb. Frau Hauptmann

COaesar, Wiesbaden,
Gutenberg- Platz. 2. (575

PVetfonen- Angebote

Landwirtſchafterinn. u. Lernende,
jüngere und ältere, ſowie herr-
ſchaftl. Dienſtperſonal jeder Art
empfiehlt und ſucht Marie
Wantzlöben, gewerbsmäsgsige
Stellenvermittlerin, Hallorenſtr. 1
(am Hallmarkt). Telephon 2618.

Für Konfirmandin vom Lande,
eſund, kräftig und arbeitswillig
uche Stelle auf Rittergut oder
größerem Gute als 574
Mamſellernende.

Bitte Angeb. u. näh. Bedingung. an
Oskar Körsten.Gärnitz bei Markranſtädt.

Geldverkehr

6uche 34 000 Mark
vthek zur Ablöſungder Land

chaft. unter Z. s. 62 an die
Geſchäftsſtelle d. Ztg. (560

Vank?Für die uns beim Heimgange unseres so teuren Ent-
schlafenen erwiesene Ehre und herzliche Teilnahme
unseren tiefgefühltesten Dank.

Es war uns ein grosser Trost in unserem Schmerz.
Gott vergelte es allen!

Insbesondere noch herzlichen Dank den hiesigen Ge-
meinden, welche so zahlreich uns ihre innige Anteilnahme
zuteil werden liessen.

Die tieftrauernde Familie Koch.
Schönewerda, den 30. Januar 1916. (567

Erneuern
von Metall-Gegenständen

jeder Art führt aus
Ferdinand flaassengier,
Metallwarenfabr. Barfüsserstr. 9,
Fernruf 1196. Cegr. 1839

Klavier Unterricht
wird gründlich erteilt

Große Brauhausſtraße 22 II.

Nach Gottes heiligem Willen starb den Heldentod für sein geliebtes
Vaterland am 24. Januar an der Spitze seiner Kompagnie bei einem
Sturwangriff bei N. durch Granatschuss unser braver, hoffnungsvoller
Sohn, Bruder, Enkel und Neffe,

der Leutnant und Kompagnie- Führer

Richard Hartwig
Reserve-infanterie- Regiment Nr. 231 Ritter des Eisernen Kreuzes

in seinem 21. Lebensjahre.
Lieskau, den 1. Februar 1916.

In tiefstem Schwerz

Familie Otto Hartwig.

Statt besonderer Anzeige.
Sonntag Abend, den 30. Januar starb uns Allen unerwartet in Bad Kissingen

mein lieber Mann, unsertreusorgender, guter Vater, Bruder, Schwagerund Schwiegersohn,

der Rittergutsbesitzer, Rittmeister a. D.

Gustav Kaiser
im 61. Lebensjahre. [1211Dies zeigen im Namen aller Hinterbliebenen an

Margarethe Kaiser geb. Gloeckner
Hans Kaiser, z. Zt. im Felde
Margarethe Kaiser.

Fuehsesmähl (Schlesien), z. Zt. Dess a u, Albrechtstr. 6.

Die Beerdigung findet in Halle, Montag 3 Uhr auf dem Neumarktkirchhof statt.
Kranzespenden dankend abgelehnt.

Am 25. Januar verschied unser hochverdientes langjäbriges Vorstands-
mitglied, der

lulshesitzer August Koch

Dem Verein war er Vviel, er war uns der Besten und Treuesten einer.
Durch seine Erfahrungen, seinen Gemeinsinn und seine Anregungen wusste er den
Verein und unsere heimische Landwirtschaft nach jeder Hinsicht zu fördern.

Der Heimgegangene war das Vorbild eines pflichttrewuen Bauern von
schlichter, echt deutscher Eigenart. Er liebte seine Scholle über alles, möge sie
ihm leicht sein. Sein Gedaàchtnis bleibt uns, allezeit in Ehren!

Der landwirtschaffliche Vergin Wiehe.
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Donnerstag

Sur Beſchlagnahme der Webſtoffe
Vielleicht auf keinem Gebiete hat der Krieg eine der

artige Umwandlung der Begriffe und Vorſtellungen herbei
geführt wie auf dem wirtſchaftlichen. Während in der

ſtaatliches Eingreifen oft als ſtarker Zwang
und daher nur widerwillig empfunden wurde, während
auf der anderen Seite das freie Spiel der Kräfte und
das Sichauswirken der freien Perſönlichkeit als das Jdeal
hingeſtellt wurde, hat uns die Kriegszeit gelehrt, daß fürden Höchſten und Geringſten das Wohl des Staates erſtes
und letztes Gebot ſein muß. Zu den Begriffen, die im
Kriegsverlaufe in der großen Oeffentlichkeit oft erörtert
worden ſind und denen häufig eine mißverſtandene Aus-
legung zuteil wurde, gehört der Begriff der Beſchlagnahme.
Jrrtümlich verbindet man noch immer damit die Vor
ſtellung eines Notſtandes, obwohl die Kriegszeit doch ieden,
der ſehen und hören will, gelehrt haben müßte, daß viele
Dinge bei uns der Willkür des Einzelnen entzogen und der

ſtaatlichen Verwaltung überlaſſen wurden, an denen wir
gar keinen Mangel hatten. Wir haben es bei der Metall
beſchlagnahme geſehen, daß ſie von einer weit voraus
ſchauenden Vorratswirtſchaft, d. h. alſo einer Wirtſchaft,
die gegen alle Möglichkeiten die nötige Sicherung ſchaffen
will ins Werk geſetzt wurden und nun und nimmer dahin
ausgelegt werden konnte, daß wir an den notwendigen
Metallen Mangel hätten. So wird es auch bei der eben
erfolgten Beſchlagnahme der Webſtoffe ſein.
Ohne Prophetengabe zu beſitzen, kann man natürlich
ſchon vorausſagen, daß unſere Feinde dieſe Maßnahme
wieder ſo auslegen werden, als „pfeifen die Deutſchen auf
dem letzten Loche“, als ſeien ſie bald am Ende ihrer Kräfte.
Uns kann es nur recht ſein wenn ſie ſich derartigen
Täuſchungen hingeben. Jn der Beſchlagnahme liegt nicht
der Ausdruck eines Schwächezuſtandes, ſondern ſie bedeu-
tet im Gegenteil eine Anſammlung von Kräften, eine Zu
ſammenballung von Werkzeugen, um gegen alle Zufälle
gerüſtet zu ſein. „Jn Bereitſchaft ſein, iſt alles!“ Wie
wir in der Lebensmittelverſorgung auf ſparſame Wirt-
ſchaft angewieſen ſind, und zu dieſem Zwecke verſchiedene
Beſtandsaufnahmen, dann und wann auch Beſchlagnahme
aller Vorräte erfolgt ſind, ſo iſt es auch jetzt notwendig,
unſere wirtſchaftliche Rüſtung durch Angliederung der
Webſtoffvorräte zu vervollſtändigen.

Es iſt keine Frage, daß dadurch ein großes und
blühendes Gewerbe ſtark getroffen wird. Auf der anderen
Seite haben gerade dieſe Berufsſtände während des
Krieges gut verdient, und es iſt ſicher bei dem hohen
ſosialen Verſtändnis unſerer Regierung zu erwarten, daß
ſie den Angehörigen dieſer Stände, mögen es nun Unter-
nehmer, Angeſtellte oder Arbeiter ſein, Gelegenheit geben
wird, trotz der Beſchlagnahme, Arbeitsmöglichkeit zu fin-
den. Es mag vielleicht als Härte empfunden werden, wenn
mit einem Male die eiſerne Fauſt des Staates das freie
Spiel der Kräfte ſtill ſtehen läßt. Aber wenn ſo oft von
dem Wirtſchaftskrieg die Rede geweſen iſt, ſo ſollte man
doch auch einmal den Ton auf das zweite Wort „Krieg“
legen und hieraus die Vergleichspunkte mit dem wirklichen
Krieg, den unſere tapferen Feldgrauen führen, ſuchen. Wie
es im Kriege an unſeren Fronten Tote, Verwundete und
Krüppel gibt, ſo iſt das leider auch im Wirtſchaftsleben der
Fall. Den militäriſchen Notwendigkeiten müſſen alle
anderen Rückſichten, mögen ſie an ſich noch ſo berechtigt
ſein, untergeordnet werden.

Bei der jetzt durchzuführenden Beſchlagnahme der
Web- und Wirkwaren iſt Vorſorge getroffen, daß durch
beſondere Anordnungen die Maßnahmen nach Möglichkeit
gemildert werden. Haben ſo die Unternehmer mit einer
möglichſten Schonung von ſeiten der Staatsgewalt zu
vrechnen, ſo muß aber auch von ihnen verlangt werden,
daß ſie den Angeſtellten und Arbeitern Beſchäftigung zu
geben und einer Arbeitsnot zu ſteuern ſuchen. Werden
dieſe Geſichtspunkte genügend beachtet, reichen ſich Staat
und Volk, wie es bisher immer im ganzen Kriegsverlauf
der Fall war, auch in dieſen Fragen verſtändnisvoll die
Hand, dann können wir ſicher ſein, daß dieſe Beſchlagnahme
ein weiteres Glied in unſerer Kriegsrüſtung darſtellt. Sie
wird dann von unſeren Feinden, ob ſie es nun wahr haben
wollen oder nicht, als ein neues Bekenntnis zu unſerem
unerſchütterlichen Willen zum Durchhalten und zu unſerer
feſten Siegeszuverſicht gewertet werden müfſen.

4

Die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ ſchreibt:
Unſere Vorräte an Rohſtoffen für Textilgewerbe und Kon

fektionsinduſtrie reichen für die Bedürfniſſe des Heeres und der
Zivilbevölkerung noch auf Jahre hinaus. Wenn jetzt eine weit
greifende Beſchlagnahme vorgenommen wird, ſo ſoll dadurchSicherheit dafür gewonnen werden, daß unter allen Umſtänden,
auch wenn der Krieg nach dem Willen unſerer Feinde noch jahre
lang dauern ſollte, durch eine weiſe Bewirtſchaftung der vorhan-
denen Vorräte deren Bearbeitung und Verbrauch richtig eingeteilt
wird. Jmmerhin greift die am 1. Februar 1916 verfügte Beſchlag
nahme und Beſtandserhebung von Web, Wirk- und Strickwaren
nicht unweſentlich in das wirtſchaftliche Leben ein, insbeſondere
wird die Konfektionsinduftrie getroffen, und es können mit der
Zeit vornehmlich in größeren Städten, in denen Maſſenkonfek
tionsbetriebe ſich befinden, Konfektionsarbeiter in größerer Zahl
beſchä los werden. Soweit dieſen Arbeitern anderwei
tige Arbeits gelegenheit nicht beſchafft werden kann, muß die ge
meindliche Erwerbsloſenunterſtützung eintreten.

Es werden von der Reichsregierung Maßnahmen eingeleitet
wie einer eintretenden Arbeitsloſigkeit und ihren Folgen begegnet
werden kann, insbeſondere follen, wie für die Angeſtellten und
Arbiter der Textilinduſtrie erhöhte Beihilfen aus Reichsmitteln
den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch zugunſten einer Er-
werbsloſenunterſtützung für die von der neuen Beſchlagnahme

betroffenen Angeſtellten und Arbeiter zugänglich gemacht werden.

Aus Halle und Umgebung
Halle, den 3. Februar.

Butterverkauf
Dem Magiſtrat iſt für dieſe Woche noch Butter zu

gewieſen worden; dieſelbe gelangt an die Jnhaber von
Butter-Zuſatzſcheinen zur Verteilung. Die Haus-
halte, welche im Beſitze von Butter-Zuſatzſcheinen ſind,
können auf den für die 3. Woche beſtimmten Abſchnitt
e keines 125 Gramm Pfund) Butter käuflich er-
werben

Schlachtfeſte ſind unterſagt
Der Magiſtrat gibt bekannt: Auf Grund des S 12

Nr. 1 und 5 und des S 15 der Verordnung des Bundes
rates vom 4. November 1915 R. G. B. S. 728, über die Ver
ſorgungsregelung, wird die Abhaltung ſogenannter
„Schlachtefeſte“ unter dieſer oder unter irgend einer
andereen Bezeichnung im Stadtbezirke Halle hiermit
unterſagt. Zuwiderhandlungen werden nach S 17 der Ver
ordnung des Bundesrats vom 25. September 1915 R. G.
B. S. 607 mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldſtrafe bis zu 1500 Mk. beſtraft. Die Verordnung tritt
mit der Kundmachung in Wirkſamkeit.

Handelskammer zu Halle a. d. S.
Zu einer kurzen Geſamtſitzung trat am 2. Februar die

Handelskammer im Sitzungsſaale der Kammer zuſammen.
Zunächſt erfolgte durch Zuruf die Wiederwahl des Präſi
denten Geh. Kommerzienrats Emil Steckner, des
erſten Stellvertreters Direktors Roediger ſowie des
zweiten Stellvertreters Kaufmanns Manſchewski.
Die Gewählten nahmen die Wahl dankend an. Der Präſi-
dent wies dabei beſonders hin auf die infolge des Krieges
ſehr ſtarke Vermehrung der Geſchäfte der Kammer. Jn der
Zuſammenſetzung der Ausſchüſſe und der Fachkommiſſionen
ergaben ſich nur geringe Aenderungen durch Neuwahl für
einige durch Tod ausgeſchiedene Mitglieder. Der Feſt
ſtellung des Haushaltsplanes für 1916 wurde ein Ge
werbeſteuerſoll von 900 000 Mk. zugrunde gelegt gegen
eine Million Mark im vorhergehenden Jahre. Der Krieg
hat hier eine Verminderung der Steuer im Gefolge ge
habt. Erhoben werden hiervon für die Deckung des
Kammerbedarfs 8 Prozent. Die übrigen Punkte der
Tagesordnung wurden in geſchloſſener Sitzung verhandelt.

Vortrag des Bundes zur Erhaltung und Mehrung
der deutſchen Volkskraft!

Die nächſten Vorträge finden, um dem außerordentlich
großen Andrange zu genügen, in der Aula der Univerſität ſtatt
(Eingang Hauptgebäude der Univerſität). Donnerstag, den 3.
Februar, wird Herr Profeſſor Geheimrat Dr. Schmidt über
Geſundheitsſchädigung durch Fehler in der Ernährung und
durch Verdauungsſtörungen ſprechen. Das gewählte Thema iſt
in der Jetztzeit von ganz beſonderer Bedeutung. Erwähnt ſei,
daß die Mitglieder des Bundes freien Zutritt zu allen von ihm
veranſtalteten Vorträgen haben, während Nichtmitglieder 50
Pfg. für den einzelnen Vortrag entrichten. Anmeldungen
nimmt täglich von 9--1 Uhr und 3--7 Uhr entgegen das Se
tariat des Bundes im Phhyſiologiſchen Jnſtitut der Univerſität
Magdeburgerſtraße 21 mündlich und ſchriftlich. Anmeldungen
können auch ſchriftlich an die Geſchäftsſtelle des Bundes Kaiſer
platz 5 gerichtet werden. Mündliche Anmeldungen nimmt ferner
Herr Rechnungsrat Heſſe an der Univerſitätskaſſe entgegen.

Jn dem Halleſchen Diakoniſſenhauſe
haben im Laufe der Jahre nun ſchon 213 Johanniter- Schweſtern
ihren erſt halbjährigen, jetzt einjährigen Lehrkurſus teils du
gemacht, teils ſtehen ſie noch darin, wie der letzte Bericht ſagSeit Beginn des großen Krieges iſt der Zuzug beſonders ſt

Stehen doch augenblicklich 14 Johanniterſchweſtern zugleich mit
8 Hausſchweſtern in der Staatsprüfung und harren des Winkes,
daß ſie ins Feld gehen ſollen zum Dienſt in der Etappe. Jn-
tereſſant iſt es, zu hören, daß bis zum März 1915 7169
Schweſtern des großen Kaiſerswerther Verbandes im Etappen-
gebiet und in den heimiſchen Lazaretten tätig waren, davon
allein 1944 Diakoniſſen- und Johanniter Schweſtern im Etappen-
gebiete; von ihnen gehören 67 dem HalleſchenDiakoniſſen-Mutterhauſe an. Jn den Mutterhäuſern und Lazaretten
wurden bis zum März 1915 6185 Krieger verpflegt, Fre Zahl
dürfte heute mit 26 000 nicht zu hoch gegriffen ſein, da allein
in Halle 1322 bisher im Mutterhauſe verpflegt wurden. Jm
Etappengebiete wurden bis zur gleichen Friſt 26 696 Krieger von
1944 aus den Mutterhäuſern entſandten Schweſtern verpflegt.
Am 1. September waren in der Etappe mehr als 24000 Per-
ſonen in der freiwilligen Krankenpflege tätig. Für ausge-
ſchiedenes Perſonal waren 17 000 Perſonen als Erſatz erforder-
lich, ſo daß im ganzen 41 000 Perſonen in die Etappe geſandt
worden ſind. Und täglich wird mehr Erſatz- Perſonal geſchickt.
Jm Heimatgebiete ſind über 60 000 Perſonen in der freiwilligen
Krankenpflege tätig. Das ſind gewaltige, herzerquickende
Zahlen. Sie zeigen, wie im ganzen deutſchen Volke die Liebe
tätig iſt, um die Wunden, die draußen unſeren Tapferen ge-
ſchlagen werden, heilen zu helfen. Sichtbarer Segen Gottesruht auf dieſer Liebestätigkeit.

Das Eiſerne Kreuz
Ober-Poſtaſſiſtent Alwin Kirchhof vom Bahnpoſtamt 29

in Halle, z. Zt. Feldpoſtſekretär auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatz,
iſt durch Verleihung des Eiſernen Kreuges 2. Klaſſe ausgezeich-
net worden. Desgleichen der Offizierſtellvertreter Otto Müller,
Magiſtratsbeamter, wohnhaft Trothaerſtraße 3.

Perſonalveränderungen im Bezirke des Königlichen Ober-
bergamts in Halle a. S.

Dem Ob- rbergamtskanzliſten Weinhold wurde der Titel
„Kanzleiſekretär“ verliehen. Bei der Königlichen Berginſpektion
in Staßfurt wurde der Militäranwärter Rei mann zum Schicht
meiſter ernannt und der Oberſteiger Walter auf ſeinen An
trag in den Ruheſtand verſetzt. Bei der Königlichen Berginſp-k
tion in Erfurt iſt dem Oberſchichtmeiſter Pradel der Charakter
als Rechnungsrat verliehen worden.

1. Beilage zu Nr. 55 der Halleſchen Zeitung
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CLandeszeitung für die Provinz Sachſen, für Anhalt und Thüringen

2. Kriegslehrgang des Frauenverbandes
der Provinz Sachſen

Da es einem großen Teil der Stadt und Landfrauen unſerer
Provinz nicht möglich war, den 2. Kriegslehrgang in Berlin zubeſuchen, hat ſich der Frauenverband der Provinz
Sachſen ermutigt durch den zahlreichen vorjährigen Beſuch
entſchloſſen, auch in dieſem Jahre in Magdeburg einen Kriegs-
lehrgang vom 1. bis 3. März zu veranſtalten. Die Landwirt
ſchaftskammer hat wiederum bereitwilligſt ihre R zugeſogt und es werden der Kriegslage entſprechend Vorträge über
alle in Betracht kommenden Fragen, wie ſtaatliche Maßnahmen
zur Sicherung der Volksernährung, Gartenbau, Beſchafung von
Düngemitteln, Kleinviehzucht, uſw. gehalten werden. Außerdem
wird über verſchiedene ſoziale Einrichtungen, wie innere Koloni-
ſation und HKleinwohnungsfürforge, Kriegerwitwenfürſorge und
ähnliches geſprochzn. Jn den gleichen Tagen veranſtaltet der
Frauenverband in den Räumen der Kunſtgewerbeſchule in Mag
deburg, Brandenburgerſtraße, eine Ausſtellung von deut-
ſchen Spitzen, kunſtgewerblichen Arbeiten und Notſtandsnäherei de
Nationalen Frauendienſtes; beſonderes erſtere ſollen uns zeigen,
daß wir es nicht nötig haben, unſer Geld im Auslande auszu ge
ben, ſondern daß unſere Erzeugniſſe ebenſo gut ſind. Da der
Frauenverband großes Gewicht auf gründliche Ausbildung und
gutes Können der Hausfrauen legt, wird anſchließend eine Aus
ſtellung kriegsgemäßer Speiſen ſtattfinden, und zwar werden fett-
und fleiſchloſe Gerichte mit Preisberechnung ausgeſtellt. Auch
ſollen Handmaſchinen für die Arbeiten auf dem Lande gezeigt
werden. Als Beitrag zur Deckung der Unkoſten wird zu dem
Kriegslehrgang eine Einſchreibegebühr erhoben, die für Mitglie-
der und Mitglieder angeſchloſſener Vereine 1,50 Mark, Nicht
mitglieder 2,50 Mark, für Mitglieder im Vorverkauf 0 30 Mark,alles einſchließlich Kleidergebühr. Die Mitgliederkarten ſt durch die

Vorſitzenden der angeſchloſſenen Vereine zu beziehen, (für Halke
a. d. S. durch Frau Juſtizrat Bennewi z) alles andere durch
J c der Provinz Sachſen, Magdeburg, Beethoven-
ſtraße 4.

Stellenvermitlung durch das Rote Kreuz
der vertraulichen Beratungsſtelle vom Roten Kreugz,

Leipziger Platz 13, Abteilung X, Zimmer 7, haben ſich
gebildete Damen, die durch den Krieg in Not geraten ſind, als
Geſellſchafterinnen, Hausdamen, Sprachlehrerinnen, Kinder-
fräulein, Vorleſerinnen, Sekretärinnen, zur Ueberwachung derSchularbeiten oder Begleitung von Kindern beim Spazierengehen
gemeldet. Bezügliche Stellenangebote nimmt die Beratungsſtelle
entgegen.

rcc(C E qqcuccn--9-92—

Beförderung. Fahnenjunker Walter Gößler, (Inf.Regt.
179), Sohn des Pfarrers Gößler in Schwerz bei Niemberg, iſt
zum Fahnenjunker- Unteroffizier befördert worden.

Auszeichnung. Das Anhalktiſche Friedrichkreuz am grün-
weißen Bande wurde verliehen: dem aufſichtführenden Amis-
richter Geheimen Juſtizrat Gleſer aus Weißenfels, jetzt
Kriegsgerichtsrat in Halle, ſowie dem Gerichtsſekretär. zurzeit
Kriegsgerichtsſekretär Friedrich Lutz e in Halle. Das Anhaltkiſche
Friedrichkreuz am grün-roten Bande wurde verliehen dem Leut
nant der Reſerve Fritz Lutze, Sohn des Gerichtsſekretärs Lutze
in Halle, nachdem ihm das Eiſerne Kreuz bereits im Auguſt v. J
verliehen worden war.

Die Fahrgeldeinnahmen der A. E. G. Stadtbahn Halle be-
tragen: vom 1. bis 31. Januar 1916e 93 256,75 Mk., vom 1. bis
31. Januar 1915: 85 612,85 Mk., mehr 1916: 7643,90 Mk.

Der Gefängnisverein für die Stadt Halle veranſtaltet am
Freitag, den 11. ds. Mts. in den Thalia-Feſtſälen um 8 Uhr einen
Familiengbend, bei dem die Damen Doreluiſe Meiling,
Martha Seeliger (Geſang), und die Herren Eckſtein (Viola), Mat
Ludwig (Klavier), Kongzertmeiſter Schmidt (Violine),meiſter Schwendler (Violoncell) und Paſtor Witte (Klavier),
außerdem der Meilingſchen Frauenchor mitwirken werden.

Im AſtoriaLichtſpielhaus erlebt am Freitag, 4 Febr. ein
neugeitliches Lebensbild, „Die Schaffnerin der Linie 6* für Halle
eine Uvraufführung, wird geſchrieben: In dieſem Film,
r ganz und gar dem Weſen unſerer Zeit trägt, ſind

vor allen Dingen techniſche Schwierigeiten zu überwinden gewo
ſen, die eigentlich nur dem Fachmann ſofort einleuchtend ſind,
während dem Laien die verzwickten Aufnahmen vielleicht weniger
bedeutend erſcheinen, weil eben Bild an Bild in Eile vor ſeinem Auge
vorüberhuſcht. Einer der bemerkenswerteſten Vorgänge iſt der,
bei dem ein Unglücksfall auf den Schienen vor Augen geführt wird
und das Jnkrafttreten der Fangvorrichtung zeigt. Welche Gefah
ren, welche Folgen ein Mißglücken dieſes Vorganges gehabt hätte,
wenn nicht ein kundiger Spielleiter und ein ebenſo erfahrener
Techniker bei der Arbeit geweſen wären, ſind kaum auszudenken.
Daß der Film die gewaltige Arbeit des mächtigen Ver kehrsweſens
und den Werdegang einer Bahnangeſtellten zeigt, iſt nicht nur ein
Neues, ſondern auch, daß die Beweggründe, die die Heldin der Hand
lung aus der Höhe der Geſellſchaft in das Bereich der Arbeiter
kaſte treiben, ein warnendes Beiſpiel bieten, welche Folgen Starrköpfigkeit oder Stolz der Eltern und Troiz des Kindes zeitigen
können. Der Film „Die Schaffnerin der Linie 6“ iſt durchaus
lehrreich und inteveſſant und bildet eine kulturgeſchichtliche Ur
kunde, indem ſie ſichtbar, faſt greifbar im Bilde für alle Zeiten
feſthält, was der Krieg mit ſich gebracht hat: die Anſtellung des
weiblichen Geſchlechts bei der Straßenbahn.

Das Kaiſer-Panorama (Gr. Ulrichſtraße 4—-8) veran
ſtaltet dieſe Woche eine Reiſe noch der von Serben beſetzten
griechiſchen Jnſel Korfu, auf der ſich das Achilleion, das Beſitz
tum unſeres Kaiſers, befindet. Die Jnſel bietet entzückende
Naturſchönheiten, die in der bekannten naturwahren, farben-
prächtigen und plaſtiſchen Weiſe rgree fahre werden. Nächſte
Woche: Neue Kriegsbilder vom Weſten.

S umfangreicher Milchdiebſtahl. Dem Beſitzer einer
J Melkerei im Norden Halles wurde kürzlich mitgeteilt, daß ſeine

Melkfrauen Milch entwendeten. Er ließ deshalb eines Morgens
dieſe Frauen nach beendigtem Melkgeſchäft in Gegenwart der
Polizei unterſuchen, wobei 25 Liter Milch zum Vorſchein kamen.
11 von 13 Frau hatten dieſes wertvolle Getränk in Flaſchen, die
an Lederriemen befeſtigt waren, unter ihrer Kleidung verborgen.
Dabei wurde auch feſtgeſtellt, daß eine von ihnen das Diebes-
geſchäft bisher ſo arg betrieben hatte, daß ſie Butter und Quark
verkaufen und von der Magermilch ein Schwein füttern konnte.
Da wohl anzunehmen iſt, daß in den Wochen und Monaten vor
her ſchon wiederholt ähnliche Mengen Milch entwendet worden
ſind, ſo kann man ermeſſen, welcher Nachteil dadurch der Mol
kerei und der Allgemeinheit bei dem jetzt herrſchenden Milch-
und Buttermangel zugefügt worden n

Neues Leben für Kränkliche, Geschwächte, Blutarms, Heruntergekommens.
LECIFERRIN

Preis Mark 3. die Plasohe;
Wo nicht vorrätig. Wende man sich an Galenus, Ghem. Induserle, G. m. b. H., Frankfurt o. Main.

0

steht an der Spitze aller Kräftigungs- und Belohungsmittel, von Aerzten und Profossoren ewpfoblen gegen
Scohwächezustände, Blutarmut, Bleichsught, nervöse Störungen, mangelhafte Ernäkrung.

auch in Tablettenform, ebenso wirksam wie das flussige, Mark 2,50 in Apotheken ernältleh,
e
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Iinventur- Ausverkauf besonders günstige Ge'egenheit,
5 recht preiswert 2u kaufen. Louis Böker, lebe 5h.

Vereins-Anzeiger au wollen. Der Sonnabend abend bringt das Deviſenkurſeherband Halle Thüringen der Deutſchen Reichsfechtſchule. Am We Sinfonie Kongert dieſer Spielgeit, für welches bekanntlich Berlin, 1. Februar. Die telegraphiſchen Auszahlungen
3. d. Mits ngloſe Zuſammenkunft im Verbandsheim in Frau Wera Schapira als Soliſtin gewonnen iſt. Die junge ſtellen ſich heute für
der Her Rebel vor ſeiner Abreiſe nach dem Oſten ver Wiener Pianiſtin es verſtanden, ſich in verhältnismäßig ſehr Geld Briei wird e w len kurzer Zeit eine feſte und ſichere Stellung im Konzertſaal zu er Vew- Dort 5.

Familiennachmittag der Herrnhuter und Gnadauer Zuſammen Lingen und zählt heute zu den begehrteſten Künſtlerinnen der andert
SGroßſtädte. bekannte Meiſterdirigent Nikiſch hat Frau nemark 149 150.kunft am 4. Februar, nachmittags 4 Uhr, im Gemeindehaus, ira nicht nur für ſeine Gewandhaustongerte in Leipzig, ſon weden 150.25 180.75Kleine Klausſtraße 12. von Paſtor Willigzer. ſeer“ W r die unter ſeiner Leitung ſtehenden Philharmoni

reunde e ne herzlich willkommen. ſchen Konzerte in Berlin und Hamburg eingeladen, ebenſo wie eich Ungarn r
D e vtenves n, Soph ſtr. 24, Reiz Februar, abends ner für ſeine Kon in Wien und umänien 84Uhr: Monatsverſammlung mit ag über „Jtalten“. nchen. Dem erſten Auftreten dieſer bedeutenden Künſtlerin in ulgarien Tolſ, 77

Halle iſt alſo wohl mit beſonderen Erwartungen entgegenzuſeherp. m Tcrricht
arktberichteHalleſches Theater und Konzertleben

Beethoven Abend
Nicht nur in e ſind Beethoven Abende häufig geworden

Auch aus andern ſikſtädten erfährt man, wie mächtig und
zwingend das Lebenswerk unſeres größten Tondichters im Mittel
punkt der geiſtigen Bewegungen Be nungen und Bedürfniſſe
ſteht. Beethoven als Zeitausdruck! waltiger und zugl
verſtändlicher können die Gefühle nicht ausgeſprochen werden,
welche jetzt durch unſeres deutſchen Volkes Seele ziehen. Herr
Telemaque Lambrino durfte deshalb von vornherein
ſicher ſein, daß ſein zweiter Boethoven Abend, für den er die
Songten O-dur op. 58, cemoll op. 18, Es-dur op. 81 Nr. 8 und
emoll op. 67 ausgewählt hatte, lebhafteſter Teilnahme egnen
würde. Vier Beethovenſche Klavierſonaten ſind ſowohl für den
Konzertgeber wie für die Hörer wahrhaftig deine Kleinigkeit. Auf
der einen Seite verlangen ſie überlegene geiſtige und künſtleriſche
Reife, auf der andern eine mit Ernſt und Tiefe geſchulte Auf-

Nach beiden Richtungen hin erwies ſi rn
Lambrinos zweiter Beethoven- Abend als außerordentlich ge
lungen. Herrn Lambrinos tadelloſes, oft gerühmtes pianiſtiſches
Können erſtrahlte in hellſtem Licht. Freilich We T er ge
legentlich der Verſuchung, die Fertigkeit der Finger und Hände
mehr hervorzukehren, als dem geiſtigen Erfaſſen und Verkünden
mancher Einzelheiten gerade nützlich und dienlich war. Nament-
lich der erſte Satz der Waldſteinſonate bekam dadurch einen etwas
äußerlich aufgeputzten Aufbau. Auch das Ueberhitzen der Zeit
maße, eine Untugend, der oft die glänzendſten Pianiſtec ver-
fallen, iſt Beethoven gegenüber kaum angebracht. Wozu dieſe
atemverſetzende Ueberſtürzung im letzten Satz von op. 57? Sie
macht die große Steigerung, welche ohnehin hier vorhanden iſt,
in ihrer Wirkung matt und führt zu allerlei Gewalttätigkeiten
im Spiel. Neben dieſen kleinen önheitsfehlern zeichnete ſich
jedoch die Wiedergabe der verſchiedenen Werke durch hohe Voll
endung aus. Durchweg wurde wieder offenbar, daß Herr Tele
maque Lambrino micht bloß Pianiſt von erſtaunlicher techniſcher
Durchbildung, ſondern auch ein feiner Muſiker von Geſchmack
und äſthetiſcher Kultur iſt, wohlgeeignet und trefflich ausgerüſtet,
Beethovens Werke den Herzen der Hörer nahe zu bringen.
Wundervoll ſang er das Adagio der Pathetique und das Andante
der Appaſſionata. Den Höhepunkt ſeiner Leiſtungen erklomm er
in der Sonate Es-dur, welche er aus einem Guß geſtaltete und in
jedem ihrer Abſchnitte mit echtem, ſelbſtgefühltem Leben aus
ſtattete, und welche deshalb von überzeugendem unmittelbarem
Eindruck war,

Selbſtverſtärdlich wurde Herr Lambrino von ſeinen zahl
reichen dankbaren Verehrern ſtürmiſch gefeiert.

Prof. Dr. W. Kaiſer.

„Der luſtige Vagabund“. Paul Beckers, der hier
wohlbekannte Komiker, erregt nwärtig im Walhalla-thegater mit ſeiner Geſellſchaft in dem köſtlichen Spitzbuben

ſchwank „Der luſtige Vagabund“ von Julius Biſchitzky
ſtürmiſche Heiterkeit. Diesmal ſtellt er ſich ſeinen zahlreichen
Freunden als der geriebenſte Gauner unter der Sonne vor, als
Marxe Hug, anfangs in etwas mitgenommener und nicht ganz
vollſtändiger Kleidung, ſpäter im exzellenzlichen Gehrock. Mit
dieſem zweiten Anzug hat es nämlich ſeine beſondere Bewandt
nis. Der Spitzbube Hug, ein Philoſoph der Lebenskunſt, ſteigt
nächtlicherweile mit zwei ſeiner Getreuen in die Grunewald-
villa der Exzellengz von Holzziegel, die fich mit Gattin auf Reiſen
befindet. Dieſer verlaſſenen Wohnung nimmt ſich Maxe liebevollan, läßt Gattin und Tochter kommen, ſchlüpft in den Lngüg der

Exzelleng, und ſpielt nun den großen Herrn, nicht ohne Talent,
wie man zugeben muß. Sogar der herrſchaftliche Diener fehlt
nicht; Hugs Kollege Kulicke iſt in einen dienſtbaren Geiſt umge-
wandelt worden, der nicht gerade viel Reſpekt vor feinem Ge
bieter geg. Die falſche Exzellenz gerät nun aus einer brenz-
lichen Lage in die andere, aber nie aus der Faſſung. Maxe Hug,
das Spitzbubengenie, „mit die hervorragende Jntillicheng“, läßt
fich nicht ſo bald bange machen. Als der Freund der richtigen
Exgzellenz kommt, der dieſe ſeit 28 Jahren nicht geſehen hat und
ſich nur ein bißchen über das auffallend jugendliche Ausſehen
ſeines Freundes wundert, ſpielt Maxe ſeine Rolle mit größter
Selbſtverſtändlichkeit weiter. Dann erſcheint der Privatdetektiv
Sandt und die Sache ſcheint für die falſche Exzellenz ungemüt
lich zu werden. Aber Sandt, der kein großes Licht iſt, will nur
die obere Etage mieten und erzählt voll Selbſtbewußtſein dem
aufhorchenden Hausherrn ſeinen Plan, um den berühmten Ein
brecher Hug zu fangen. Ganz wacklig wird die Geſchichte aber
erſt, als der Schutzmann Kribben auftaucht, der Maxens freches
Geſicht nur zu gut kennt. Die falſche Exzellenz, die um Haares
breite vor der Entdeckung ſteht, rettet ſich aber durch einen genialen
Einfall und läßt ſeine Gäſte ſamt Detektiv und Schutzmann
ſchleunigſt von der Bildfläche verſchwinden. Doch mit des Ge
ſchiches Mächten iſt kein ew'ger Bund zu flechten! Auch für Maxe
ſchlägt die Stunde, da ſeine Rolle als großer Herr ausgeſpielt iſt,
nicht aber die der Rache. Denn die wirkliche Exzellenz, die erſt
nach Polizei und Richter rufen will, hat Grund, es mit dem Spitz
buben nicht zu verderben. Sr erkauft ſogar für eine ſtattliche
Summe ſein Schweigen über eine kleine Jugendſünde und be
abſichtigt, aus Maxe einen anſtändigen Menſchen zu machen. So
kann der betrübte Moraliſt mit Wilhelm Buſch ausrufen: „Und
wieder triumphiert das Laſter!“

Paul Veckers Komit liegt vor allem in den Be
vegungen, auch ſeine Art, ein Auge zuzukneifen aus Freude
über die eigene Schlauheit, rief Lachſtürme hervor. Die Wirkung
ſeines Spieles wäre noch ſtärker, wenn er nicht ſo oft zum
Publikum ſpräche. Jhm vollſtändig gleichwertig an
ſchlagender Komit war Carl Paul als Kulicke, deſſen dumm-
dreiſtes Lachen alle Zuſchauer anſteckte. Für die Hopſerei und
die übliche Liebesgeſchichte ſorgen Olly Stüven, Wilhelm
Stettner und Rudolf Hellmar. Eine dralle, derbe
Berlinerin war Lene Berg, die als Mutter Hug ſehr erheiternd
die große Dame ſpielte. Konrad Lömke, Franz Berger,
Julius Wieſe, Lu Pötſch und Joſef Zigler machtenihre Sache ebenfalls recht gut und trugen ihr eit zur Erheite
rung bei. Die Geſänge mit ſehr derbem Text würden wir gern

dermiſſen. H. R.Stadttheater
Jn bekannter Beſetzung kommt Donnerstag Verdis Oper

„Der Troubadour zur Wiederholung. Für Sonnabend,
den 5. nachmittags, wurde eine Aufführung des vaterländi ſchen
Schauſpielks „Fopf und Schwert“ von Gutzkow bei kleinen
Preiſen feſtgeſetzt, worauf wir beſonders die reffere Schuljugend

r

Volkstümliches Wagner Konzert von Ottilie Metzger, Hein
rich Knote und Theodor Lattermann. Die Ankündigung dieſes am
nächſten Freitag ſtattfindenden Kongzertes hat, wie uns mitgeteilt
wird, eine ſo große Nachfrage nach Karten Pe Folge gehabt, daß
nur noch wenige erſte Plätze zu haben ſind. Ohne Zweifel be
deutet das Konzert einen Höhevunkt in unſerem dieswinterlichen
onzertleben, denn die gusiübenden Künſtler zählen zu len aller
erſten Vertretern ſhres Faches,

Schubert- Abend. Bei dem vierten Konzert im Deutſch
mädchenbund, über das wir geſtern berichteten, hatte Herr
Paul Klanert die ſchwierige Begleitung der Schubertlieder
übernommen. Wie immer, unterzog er ſich mit feinſtem Ver-
ſtändnis und großer Anpaſſungsfähigkeit, die bei Fräulein Träger
recht ſchwer war, ſeiner Aufgabe.

Schwurgericht
Halle, den 1. Februar 1016.

Die unbelenchteten Fleiſcherwagen
Wegen zweier verſuchter Raubanfälle hatten ſich der

25jährige Maſchinenführer wHraf aus Teutſchental und der
gbeichaltrige Schachtmeiſter Schwitalig aus Zſcherben vor
den Geſchworenen zu verantworten. Beide Angeklagte ſind un
beſtraft und Deutſchpolen. Sie waren am Totenſonntag
vorigen Jahres in der Gaſtwirtſchaft zu Teutſchenthal ein-
gekehrt, hatten dort dem Alkoholgenuß reichlich zugeſprochen und
Karten geſpielt. Bei dieſer Gelegenheit wollen ſie acht und
zehn Mark mit der Zeche eingebüßt haben. Hierüber waren
ſie ſehr erregt und als ſie ſich mit einem deutſchen Bergmann
über die „polniſche“ Frage ſtritten, wäre dieſer Streit in die
ſchönſte Keilerei gausgeartet, wenn der Bergmann es nicht vor
gezogen hätte, heimlich zu verſchwinden. Die beiden Angeklag-
ken wollen bis früh ein Uhr in der Gaſtwirtſchaft geweſen ſein.
Dann ſcheinen ſie ſich in der Abſicht entfernt zu haben, dem
Bergmann aufzulauern und ihm einen Denkzettel zu geben.
Sie gingen auf die nach Eisdorf führende Landſtraße. Der
Bergmann Sch. war indes ſelbſt den Beiden nachgegangen, ohne
ſie zu finden. Dieſes etwas leichtſinnige Benehmen ſollte inſo-
fern gute Folgen haben, als dadurch die beiden Täter gefaßt
werden konnten. Graf und Schwitalia, die beide ſehr erboſt
und verärgert über ihren Streit und ihr verlorenes Geld waren,
ſahen plötzlich ein Fleiſchergeſchirr ohne Licht heranraſſeln. Sie
wollen dann dem Wagenführer zugerufen haben, warum er kein
Licht bei ſich führe. Dann kamen ſie in einen Wortwechſel, der
in Tätlichkeiten ausartete. Einer der beiden e das Pferd.
Darauf, ſchlug der Fuhrmann, ein Fleiſchermeiſter, kräftig mit
der Peitſche auf die beiden. Die Peitſche wurde gzerbrochen.
Doch ergriffen die beiden Polen das Haſenpanier. Der Fleiſcher
meiſter, der fünfhundert Mark bei ſich führte, fuhr ungepört
weiter. Etwas unangenehmer verkief die Sache für ſeinen
Kollegen aus Eisdorf, der ſich mit ihm verabredet hatte, Rinder
und Schweine zu kaufen. Letzterer hatte ein flinkeres Pferd
und war ſpäter abgefahren. Auch er fuhr ohne Licht. Bekannt-
lich iſt das jetzt geſtattet. Auch hierüber wollen ſich die beiden
Radaubrüder erregt haben. Wieder kam es zu einem Zuſam-
menſtoß. Die beiden ließen den Fleiſchermeiſter, der die
Kleinigkeit von Tauſend Mark bei ſich führte, auch ruhig weiter
fahren. Als der Wagen jedoch hielt, kamen ſie zurück, führten
das Pferd in den Straßengraben und wurden handgemein. Der
Fleiſchermeiſter, ein beherzter und unerſchrockener Mann, ſchlug
mit ſeinem Stock auf die beiden Angreifer ein. Dieſe verſetzten
dem Mann einige Schläge über den Kopf. Sein Stock zerbrach
und er machte die Spannkette vom Wagen los. So bewaffnet,
ſchlug er die beiden in die Flucht. Als er dann einige Schritte
weiter fuhr, begegnete er dem Bergmann Sch., der ſeinerſeits
auf die beiden Polen zu warten ſchien. Dieſem teilte er ſein
Erlebnis mit und erfuhr, daß es ſich nur um die Weiden han-
deln könne. Als er ſeinen Kollegen einholte, erfuhr er deſſen
Schickſal. Beiden Ueberfallenen war kein Drohwort zugerufen
worden, auch hatte keiner der beiden Angreifer Geld verlangt.
Jetzt mußten ſtch die beiden wegen verſuchten Straßenraubes
verantworten. Beide Angeklagte, die ſich in guter Lage befan
den und einträgliche Stellen inne hatten, beſtreiten entſchieden,
die Abſicht gehabt zu haben, einen Raub auszuführen. Nach
ſehr langer Beratung lautete der Wahrſpruch der Geſchworenen
auf Unſchuldig. Das Gericht ſprach die Angeklagten frei und
hob den Haftbefehl auf.

Börſen- und Handelsteil
Dividendenausſichten

Die Tüllfabrik Mehltheuer Akt.Geſ. in Oberpirk bei Mehl-
theuer bringt 5 Progent (i. V. 4 Prozent) Dividende für d'e Vor
zugsaktien in Vorſchlag. Die Stammaktien gehen leer aus.

Bei der Rheiniſch-Naſſauiſchen Bergwerks- und Hütten-Akt.
Geſ. zu Stolberg, Rheinland wird die D'vidende für 1015 mit 18
Prozent erwartet; möglicherweiſe wird der Vorſchlag noch etwas
darüber hinausgehen. Für 1914 wurden 6 Prozent verteilt.

Bei der AktienGefellſchaft Märkiſch-Weſtfäliſcher Bergwerks-
Verein in Letmathe iſt für 1915 eine weitere Steigerung der Di-
vidende zu erwarten, und zwar geht die Schätzung guf 10 Proz.
gegen 7 Proz. für 1914.

Die ſächſiſche Vodenkreditanſtalt beantragt für das Geſchäfts
jahr 1915 die Verteilung twn 6 Proa. Dividende (wie i. V.).

Die Barmer Kredit-Bank Akt.Geſ. in Barmen nimmt die Di-
vidende für 1915 mit 4 Proz. (wie im Vorjahr in Ausſicht.

Der Elberfelder Bankverein wird wieder 5 Proz. Dividende
ausſchütten.

Die Schleppſchiffahrt auf dem Neckar A.G. in Heilbronn be-
antragt für das Geſchäftsſahr 1915 die Verteilung einer Divi
dende von 8 Prozent (im Vorj. 6 Progzent),

Hannoverſche Bank. Der Aufſichtsrat beſchloß, der General
verſammlung die Verteilung einer Dividende von 62 Prozent
(gegen 6 Prozent im Vorjahre) vorzuſchlagen.

Die Hildesheimer Bank verteilt für 1915 wiederum 719 Proz.
Dividende.

Die Anzahl der nenueröffneten Konkurſe
iſt in Januar ungefähr dieſelbe geblieben wie im Vormonak.
Nach einer Zuſammenſtellung der Finanzzeitſchrift „Die Bank“ſind im Januar 1916: 257 neue gentarſe eröffnet worden im

Dezember 1915 hatte die Anzahl 253 betragen, im Januar 10915:
588 Konkurſe.

Chicago, 31. Jan. Durch die von den Auslandsmärkten
vorliegenden Nachrichten verſtimmt, und im Zuſammenhang mit
den beſſeren Wetterberichten aus den füdweſtlichen Landesteilen
zeigte der hieſige Weizenmarkt zu Beginn ein ſchwaches

usſehen. Im weiteren Verlaufe wurde die Stimmung freund
licher, da die ausländiſchen Wochenſtatiſtiken und die Ankündigung
von Froſtwetter die Unternehmungsluſt kräftig anregten. Die
Tendenz änderte ſich aber von neuem, als größeres lokales Ange-
bot hervortrat. Auch war die Ankündigung günſtigen Wetter
von nachteiligem Einfluß auf die Preisgeſtaltung. Trotz der ge

Schluß des Verkehrs auftauchenden Gerüchte über größere
rportabſchlüſſe und trotz der ziemlich belangreichen Verſchiff

ungen von den Seeplätzen, waren die letzten Notierungen 21 bis
13 c. niedriger.

Die Geringfügigkeit der Abladungen an den Binnenplätzen
und die ungünſtige Witterung führten zu einer feſten Eröffnung
des Maismark'tes. In der Folge gab ſich aber auch hier eine
ſchwache Stimmung zu erkennen, da die Ankündigung beſſeren
Wetters und Angſtverkäufe die Preiſe erheblich herabdrückten. Sie
ſchloſſen 1 c. niedriger.

Viehmärkte
Magdeburg, 1. Febr. (Städt. Schlacht u. Viehhof.) Auf

trieb 824 Rinder, 411 Kälber, 198 Schaſvieh uſw., 651 Schweine.
Bezahlt für 50 kg Lebendgewicht. Och ſan: vollfleiſchige ausgem.
Buchen Schlachtwertes (ungejocht) 88—95, vollfleiſchige von 4—7
ahren 80-90, junge ſeſſwief nicht gausgemäſtete und ältere

ausgemäſtete 8--76. Bullen: vollfieiſchige ausgewachſene
höchſten Schlachtwertes 88-95, vollfleiſchige, jüngere 78-88, mäßig
gen. jüng. u. gut gen. ältere 64—77. Färſen u. Kühe: vollfi.
rege Färſen höchſt. Schlachtw. 88-95, vollfl. ausgem. Kühe
höchſt. Schlachtw. bis zu 7 Jahren 85--90, ält. ausgem. Kühe und
wenig gut entw. jüngere Kühe u. Färſen 75--84, mäßig gen. Kühe
u. Färſen 65--74. Gering gen. Fungvieh, Freſſer, 60-80.
Kälber: Doppellender feinſter Maſt 130-140 feinſte Maſtkälber
100--120, mittlere Maſt u. beſte Saugkälber 95-112, geringere Maſt-
u. gute Saugkälber 80-100, geringe Saugkälber 65—80. Schafe
Stallmaſt): Maſtlämmer u. jüng. Maſthammel 85--90, ältere Maſt
ammel, geringe Maſtlämmer und genährte junge Schafe

mäßig gen. Hammel u. Schafe (Merzſchafe 68--75. SchweineLebendgew.): Fettſchweine über n 120 vollfl. v. 120- 150 k
120 von 100--120 kg 110 von 80--100 kg 100 un
zwar von 8090 kg von 90 100 kg unter 80 ka85 und zwar von 70-85 kg 85 von 50-65 kg
unter 50 hg unreine Sauen 95 geſchnittene Eber bisreiſe für Schlachtgewicht werden nicht mehr notiert.
Verlauf und Tendenz: Flott.

Im einzelven wurden heute auf dem Schlachtviehmarkt verkauft
120 31 Schweine 100 142 Schweine 85 98 Schweine
110 47 95 14 70 14Ber Preis verſteht ſich für 100 Pfund Lebendgewicht.

Letzte Telegramme
Teilweiſe Aufhebung der Blockade von Kamerun

Berlin, 2. Febr. Die „Norddeutſche Allgemeine Zei-
tung“ teilt mit: Jn der „London Gazette“ vom 11. Januar
1916 wird mitgeteilt, daß die Blockade der Küſte
von Kamerun hinſichtlich der Küſtenlinien vom
Akwayafefluß bis zum Bimbiabach aufgehoben
worden iſt. Die Blockade bleibt in Kraft von der Benge-
mündung des Sangafluſſes bis nach Campo.

Höchſtpreiſe für Baumwolle und Baumwollgarne?
Bern, 2. Febr. Wie das W. T. B. erfährt, ſind die zu

ſtändigen Stellen in Erwägungen über die Feſtſetzung von Höchſt
preiſen für Baumwolle und Baumwollgarne eingetreten.

Völlige Unparteilichkeit des Heiligen Stuhles
Bern, 2. Febr. Der „Oſſervatore Romano“ ſchreibt:

Gewiſſe Leute haben mitgeteilt, der Heilige Vater habe in
einer jüngſt gewährten Audienz nicht nur Wünſche bezüg-
lich der Unabhängigkeit Belgiens ausgeſprochen, ſondern
auch erklärt. daß er in eine Wiederherſtellung des Friedens
nur willigen werde unter der Bedingung, daß Belgien
ſeine Kongokolonie zurückerſtattet werde und daß Deutſch
land Belgien volle Entſchädigung für die durch den Krieg
erlittenen Schäden zahle. Alle dieſe und ähnliche Nach-
richten verfolgen nur den Zweck, den Heiligen Stuhl bloß-
zuſtellen, der nicht die Abſicht hat, ſeine völlige Unpartei-
lichkeit aufzugeben.

Schwerer Eiſenbahnunfall in Frankreich

St. Denis, 2. Febr. Der Schnellzug von r r
auf dem hieſigen Bahnhof entgleiſt. Mehrere Wagen ind
e nn t vier Perſonen getötet und 15 verletzt
worden.

am Donnerstag, den 3. Februar: milder, nirgends erheb-
Wettervorheriage des iſi zie en et nachricheepdien es

0liche Niederſchläge. w

An und Verkaut von Wertpapferen. EinlöesungBankhaus Paul Schauseil Go., ſalle a J. Btureld, De Htasen, Bllendurg. n
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Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zu
widerhandlungen gegen die Enteignungs- oder Beſchlag
nahme- Anordnungen gemäß der Bekanntmachung über die
Sicherſtellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (R.
G. Bl. S. 357) in Verbindung mit den Erweiterungs-
bekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (R. G. Bl. S.
645) und vom 25. November 1915 (R. G. Bl. S. 778)
und Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflicht oder
Pflicht zur Lagerbuchführung gemäß der Bekanntmachung
über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (R. G. Bl.
S. 54) in Verbindung mit den Erweiterungsbekannt-
machungen vom 3. September 1915 (R. G. Bl. S, 549)
und vom 21. Oktober 1915 (R. G. Bl. S. 684) be-
ſtraft werden.

s 1.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
1. Februar 1916 in Kraft.

S 2.

Von der Bekanntmachung betroffene Gegenſtände.

Von dieſer Bekanntmachung werden die nachſtehend
aufgeführten Gegenſtände betroffen, gleichviel, aus welchen
Rohſtoffen die dazu verwandten Webwaren hergeſtellt ſind,
ohne Rückſicht auf Farbe und Herſtellungsart

1. Uniformröcke (Waffenröcke, Attilas, Ulan-
kas, Koller uſw., Litewken, Feldbluſen,
Mäntel, Hoſen, Reithoſen, Feld-
mützen (keine Extramützen), Hals binden
(mit Ausnahme von reinſeidenen), Stoff-
Fauſthandſchuhe, ſoweit ſie für Mann-
ſchaften des Heeres, der Marine und der Feldpoſt
in Betracht kommen können,

2. Kriegsgefangenen-Anzüge, ſchwarz
oder annähernd ſchwarz, gelb gepaſpelt,

3. Drillichjacken, De rillichröcke, Dril-
lichhoſen,

4. Männerhe mden (jedoch keine Oberhemden
und Nachthemden) und Männerunter-
hoſen mit Ausnahme aller aus gebleichten
Leinen und gebleichten Baumwollſtoffen oder
Seide hergeſtellten Hemden und Unterhoſen.

Männerhemden und Unterhoſen aus Wirk- und
Strickſtoffen ſind durch die Bekanntmachung Nr.
W. M. 1000/11. 15. K. R. A. beſchlagnahmt.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe
bis zu zehntauſend Mark wird, ſofern nicht nach allgemeinen
Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind, beſtraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenſtände
herauszugeben oder ſie auf Verlangen des Erwerbers
zu überbringen oder zu verſenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beſchlagnahmten Gegenſtand bei-
ſeite ſchafft, beſchädigt oder zerſtört, verwendet, ver
kauft oder kauft, oder ein anderes Veräußerungs- oder
Erwerbsgeſchäft über ihn abſchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beſchlagnahmten Gegen
ſtände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu
widerhandelt;

4. wer den nach S 5 erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen
zuwiderhandelt;

Wer vorſätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieſer Verordnung verpflichtet iſt, nicht in der geſetzten Friſt
erteilt oder wiſſentlich unrichtige oder unvoll-
ſtändige Angaben macht, wird mit Gefängnis
bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu
zebntauſend Mark beſtraft, auch können Vorräte,
die verſchwiegen ſind, im Urteil für dem Staate ver
fallen erklärt werden. Ebenſo wird beſtraft, wer vor
ſätzlich die vorgeſchriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu
führen unterläßt.
Wer fahrläſſig die Auskunft, zu der er auf Grund

dieſer Verordnung verpflichtet iſt, nicht in der geſetzten Friſt
erteilt oder un richtige oder un vollſtändige An-
gaben macht, wird mit Geldſtrafe bis zu drei-
tauſend Mark oder im Unvermögensfalle mit Ge-
fängnis bis zu ſechs Monaten beſtraft. Ebenſo wird
beſtraft, wer fahrläſſig die vorgeſchriebenen Lagerbücher einzu
richten oder zu führen unterküßt.

Bekanntmachung
Nr. W. M. 1300/12. 15. K. R. A.

betreffend

Vom 1. Februar 1916.

5. Helmbezüge (auch für Tſchakos, Pelzmützen,
ſchapkas uſw.), Torniſter, Militär-

ſäcke, Brotbeutel, Zeltzube-
e

Schanzz eug- und
rahtſcheren-F utterale, ganz oder

teilweiſe aus Webſtoffen gefertigt,

Feldflaſchenüberzüge aller Art,
6. Munitions- und Waſſertrageſäcke,

Reiterfutterſäcke, Tränkeimer,
Protzſchlitzſäcke, Zeltſäcke,

7. Zeltbahnen, Zelte aller Art, ſoweit
ſie für militäriſche Zwecke geeignet ſind,

Fuhrparkpläneaus Segeltuch(Hanf
oder Baumwolle) in folgenden Abmeſſungen:

211 4226, 224 231, 231 284, 240 400,
246 282, 270 360, 300 500, 310 311,
400 500 Zentimeter,

8. Sandſäcke.

S 3.

Beſchlagnahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände
werden, ohne Rückſicht auf Qualität, beſchlagnahmt.

Soweit ihre Anfertigung nach den beſtehenden Beſtim-
mungen zuläſſig iſt, verfallen die in der Herſtellung be-
findlichen oder künftig herzuſtellenden Gegenſtände gleich-
falls der Beſchlagnahme, ſobald ihre Herſtellung beendet
iſt und die Mindeſtmengen überſchritten ſind.

Beſchlagnahmt ſind ferner die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenſtände (8 2), welche von einer Abnahme-
ſtelle des Heeres, der Marine oder der Feldpoſt endgültig
zurückgewieſen ſind oder künftig endgültig zurückgewieſen
werden. Sie dürfen auch nicht anderen Stellen des
Heeres, der Marine oder der Feldpoſt geliefert werden.

S 4.

Wirkung der Beſchlagnahme.

Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor-
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenſtänden verboten iſt und rechtsgeſchäftliche Ver-
fügungen über ſie nichtig ſind. Den rechtsgeſchäftlichen
Verfügungen ſtehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvollziehung erfolgen.

Unzuläſſig iſt auch jeder Wechſel im Gewahrſam der
beſchlagnahmten Gegenſtände.

Trotz der Beſchlagnahme ſind alle Veränderungen und
Verfügungen zuläſſig, die mit ausdrücklicher Zuſtimmung
des Webſtoffmeldeamts der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des
Königlich Preußiſchen Kriegsminiſteriums, Berlin SW 48,
Verl. Hedemannſtr. 11, erfolgen. Auch Veräußerungen
an Stellen des Heeres, der Marine oder der Feldpoſt
n nur mit Zuſtimmung des Webſtoffmeldeamts er-
olgen.

s 5.

Ausnahmen von der Beſchlagnahme.

Nicht beſchlagnahmt ſind durch dieſe Bekanntmachung:
1. Jm Gebrauch geweſene oder im Gebrauch befind-

liche Gegenſtände.

2. Alle Gegenſtände, welche ſich am 1. Februar 1916
im Eigentum von ſtaatlichen oder kommunalen Be
hörden und Anſtalten ſowie von Vereinigungen für
Liebesgabenbeſchaffung, ſoweit letztere ihre Vor-
räte unentgeltlich dem Heere oder der Marine zu-
führen, ferner von Vereinslazaretten und privaten
Krankenhäuſern befinden.

Dagegen iſt der Erwerb beſchlag-
nahmter Gegenſtände nachdem l. Fe-
bruar 1916 auch ſeitens der Vor-
genannten unzuläſſig.

J VBeſchlagnahme und Beſtandserhebung von Bekleidungs

und Ausrüftungsftücken für Heer, Marine und Feldpoſt.

3. Alle Gegenſtände, für welche Lieferungsverträge
mit einer Stelle des Heeres, der Marine oder der
Feldpoſt bis zum 1. Februar 1916 einſchließlich
abgeſchloſſen worden ſind, vorausgeſetzt, daß auch
alle auf die Lieferungen bezüglichen Zwiſchen und
Unterverträge bereits bis zum 1. Februar 1916 ab-
geſchloſſen worden ſind.

Dagegen fallen nicht unter dieſer Ausnahme
Gegenſtände, über welche Verträge mit Eiſenbahn
und anderen Zivilbehörden, ausländiſchen Militär-
behörden, Kantinen, Privatkrankenhäuſern (ſelbſt
mit militäriſcher Belegung), Vereinslazaretten,
anderen gemeinnützigen Vereinen oder Anſtalten
und dergleichen mehr beſtehen.

4. Männerhemden und Männerunterhoſen, welche
nach dem 8. Dezember 1915 aus dem Reichs yis-
land (nicht Zollausland oder beſetzten Gebieten)
eingeführt worden ſind oder noch werden.

5. Gegenſtände, für die bis zum 8. Dezember 1915
eine Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers er-
teilt worden iſt.

S 6.

Freigabe für den Kleinverkauf.

Die Vorräte einer Perſon ſind bis zur Höhe der
folgenden Mindeſtmengen für den Kleinverkauf
freizugeben:

a) ohne Rückſicht auf die Qualität
je 50 Waffenröcke, Litewken, Feld-

bluſen, Mäntel,
je 20 Attilas, Ulankas, Koller uſw.,
20 Reithoſen,
100 lange Hoſen (einſchließlich

Stiefelhoſen),
je 20 Feldmützen, Drillichjacken,

Drillichröcke, Die Ver40 Drillichhoſen, ſchieden50 Halsbinden, heit derje 10 Torniſter, Zeltzubehörbeutel, Größe
Munitionstrageſäcke, Waſſertrage- nnd Farbe
ſäcke, Schanzzeug- oder Draht- bleibt
ſcherenfutterale, Feldflaſchen- außer
überzüge, Betracht.30 Militär-Ruckſäcke,

je 50 Helmbezüge, Brotbeutel,
Zeltbahnen, Reiterfutterſäcke,
Tränkeimer, Packtaſchen,

500 Sandſäcke,
b) von jeder Qualität

je 100 Männerhemden oder
Männerunterhoſen.

Die unter a) und b) aufgeführten Mengen ſind nur
dann freigegeben, wenn

1. die freigegebenen Vorräte unmittelbar an den Ver
brauche r veräußert werden,

2. der Verkaufspreis den zuletzt vor dem Jnkraft-
treten dieſer Bekanntmachung erzielten Preis nicht
überſteigt.

Wer trotz dieſer Vorſchriften Ware zurückhält oder
höhere Preiſe als bisher ſich bezahlen läßt, hat ſofort die
Enteignung der Ware zu gewärtigen. Wer alſo von dieſer
Freigabe für den Kleinverkauf keinen Gebrauch machen
will oder kann, hat ſeine ſämtlichen Vorräte als beſchlag
nahm elden.

S 7.

Verwahrung der beſchlagnahmten Gegenſtände.

Die Beſitzer der beſchlagnahmten Gegenſtände find ver
pflichtet, dieſe bis auf weiteres zu verwahren und pfleg
lich zu behandeln.



Die beſchlagnahmten Gegenſtände ſind getrennt von
den beſchlagnahmefreien Vorräten aufzubewahren und als
ſolche kenntlich zu machen. Die Trennung und Kenntlich-

machung muß bis zum 15. Februar 1916 erfolgt ſein.

s 8.
Eigentumsübertragung und Kbernahmepreis.

Das Webſtoffmeldeamt iſt ermächtigt, das Eigentum
an den beſchlagnahmten Gegenſtänden gemäß S 1 der Be
kanntmachung über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf
auf die von ihm bezeichneten Perſonen zu übertragen.

Durch eine beim Königlich Preußiſchen Kriegsmini-
ſterium gebildete Bewertungsſtelle für Webſtoffe wird zu
nächſt grundſätzlich eine gütliche Einigung über den Uber-
nahmepreis mit dem Eigentümer der beſchlagnahmten
Gegenſtände angeſtrebt werden. Soweit eine gütliche
Einigung nicht zuſtande kommt, erfolgt die Preisfeſtſetzung
durch das Reichs-Schiedsgericht gemäß s 2 und 3 der
Bekanntmachung über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf.

S 9.

Meldepflichtige Gegenſtände.

Meldepflichtig ſind die am Stichtage vorhandenen Ge
ſamtvorräte der beſchlagnahmten Gegenſtände, ſofern ſie
größer ſind als die im S 6 angegebenen Mindeſtvorräte.

Werden die Mindeſtvorräte eines Eigentümers nach
träglich überſchritten, ſo ſind die Geſamtvorräte unverzüg
lich auf den vorgeſchriebenen Meldekarten anzumelden.

Alle von Stellen des Heeres, der Marine oder der
Feldpoſt bereits früher oder in Zukunft zurückgewieſenen
Gegenſtände ſind nach erfolgter endgültiger Zurückweiſung
unverzüglich unter Angabe der Gründe der Zurückweiſung
r dem anzumelden, der die Gegenſtände zurückerhalten

Alle Zugänge zu den beſchlagnahmten Lagerbeſtänden
ſind ebenfalls meldepflichtig.

s 10.

Meldepflichtige Perſonen.

Zur Meldung verpflichtet ſind alle natürlichen und
juriſtiſchen Perſonen, ferner alle wirtſchaftlichen Betriebe,
ſowie öffentlich rechtliche Körperſchaften und Verbände,
die Eigentum oder Gewahrſam an meldepflichtigen Gegen-
ſtänden (8 9 haben, oder bei denen bezw. für die ſich ſolche
unter Zollaufſicht befinden.

Vorräte, die ſich am Stichtage 11) nicht im Ge
wahrſam des Eigentümers befinden, ſind ſowohl von dem
Eigentümer als auch von demjenigen zu melden, der ſie
an dieſem Tage in Gewahrſam hat. (Lagerhalter uſw.)

Alle die, welche meldepflichtige Gegenſtände in Ge
wahrſam haben. ohne Eigentümer zu ſein, brauchen nur

Berlin, den 15. Januar 1916.

Kgl. Preußiſches Kriegsminiſterium
gez.: Wild von Hohenborn.

Dresden, den 15. Januar 1916.

Kgl. Sächſiſches Kriegsminiſterium
gez.: pon Wilsdorf.

die von ihnen verwahrten Mengen ſowie die Eigentümer
anzugeben, aber nicht die übrigen Spalten der Meldekarte
auszufüllen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem Stich
tage aber ſchon abgeſandten Vorräte ſind nur von dem
Empfänger zu melden.

Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrſam hat,
iſt auch derjenige zur Meldung verpflichtet, der ſie einem
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat.

s 11.

Stichtag und Meldefriſt.

Maßgebend für die Meldepflicht iſt bei der erſten Mel
dung der am Beginn des 1. FFebruar 1916 (Stichtag) tat
ſächlich vorhandene Beſtand, bei den Zuſatzmeldungen die
in der Zeit bis zum 1. jedes folgenden Monats (erſtmalig
a zum 1. April 1916) zum Beſtand hinzugetretenen

engen.

Die erſte Meldung iſt bis zum 15. Februar 1916, die
Zuſatzmeldungen ſind bis zum 8. jedes folgenden Monats
(erſtmalig bis zum 8. April 1916)an das Webſtoffmelde-
amt der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des Königlich Preußi-
ſchen Kriegsminiſteriums einzuſenden.

S 12.

Meldekarten.

Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen Melde-
karten für Bekleidungs- und Ausrüſtungsſtücke erſtattet
werden. Dieſe Meldekarten ſind durch Poſtkarte

beim Webſtoffmeldeamt anzufordern.
Die Anforderung iſt met deutlicher Unterſchrift, ge-

nauer Adreſſe und Firmenſtempel zu verſehen.

Sämtliche in den Meldekartengeſtell-
ten Fragen ſind genau zu beantworten.
Alle Mängel, die ein Warenpoſten etwa hat, ſind ge-
naueſtens zu beſchreiben. Ungenaue oder unvollſtändige
Angaben, insbeſondere über Menge, Größe oder Maße,
Gewicht uſw. würden erhebliche Verzögerungen bei der
Abnahme und auch ſonſtige Nachteile bezw. Strafver-
W für den Eigentümer der Gegenſtände nach ſich
ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf die Mel
dekarte nicht enthalten, auch dürfen bei Einſendung der
Meldekarten ſonſtige ſchriftliche Erklärungen, außer den
Aufſtellungen über die Meldekarten, nicht beigefügt werden.

Auf einer Meldekarte darf immer nur ein melde-
pflichtiger Warenpoſten gemeldet werden.

Die Meldekarten ſind fortlaufend nummeriert und ord-
nungsgemäß frankiert an das Webſtoffmeldeamt der
Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des Königlich Preußiſchen
Kriegsminiſteriums, Berlin SW. 48, Verl. Hedemann

ſtraße 11, einzuſenden. Die Vordrucke für die Aufſtel-
lungen über die Meldekarten ſind ordnungsgemäß aus-
gefüllt dieſen beizufügen.

Auf die Vorderſeite der zur Einſendung von Melde-
karten benutzten Briefumſchläge iſt ein Vermerk zu ſetzen:
ſagehat Meldekarten für Bekleidungs und Ausrüſtungs-

e

S 13.

Muſter.

Muſter ſind ohne weiteres nur bei Sandſäcken dem
Webſtoffmeldeamt einzuſenden. Dieſe Muſter ſind ge-
trennt von den Meldekarten zu verpacken; der Umſchlag
muß den Vermerk „Enthält Sandſackmuſter“ ſowie Namen
und Adreſſe des Abſenders tragen.

Bei den übrigen Gegenſtänden ſind für den Durchſchnitt
der einzelnen Warenpoſten genau maßgebende Muſter nur
auf Aufforderung des Webſtoffmeldeamts an die
von ihm bezeichneten Perſonen koſtenfrei zu überſenden.

Die Muſter werden entweder zurückgeſandt oder zum
Ubernahmepreis vergütet.

S 14.

Lagerbuch und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige (8 10) hat ein Lagerbuch zu
führen, aus dem jede Anderung in den Vorratsmengen
und ihre Verwendung erſichtlich ſein muß.

Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges
Buch führt, braucht ein beſonderes Lagerbuch nicht ein
gerichtet zu werden. Jn dem Lagerbuch iſt indes mit roter
Tinte deutlich bei den beſchlagnahmten Poſten zu ver
merken, daß ſie beſchlagnahmt ſind.

Beauftragten der Polizei oder Militärbehörden iſt
jederzeit die Prüfung des Lagerbuches ſowie die Beſichti-
gung der Räume zu geſtatten, in denen meldepflichtige
Gegenſtände zu vermuten ſind.

S 15.

Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, die die vorliegende Be
kanntmachung oder die dazu ergehenden Ausführungs-
beſtimmungen betreffen, ſind an das Webſtoffmeldeamt
der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des Königlich Preußiſchen
Kriegsminiſteriums, Berlin SW 48, Verl. Hedemann-
ſtraße 11, zu richten.

Die Anfragen und Anträge müſſen auf dem Briefum
ſchlag ſowie am Kopfe des Briefes einen kurzen Vermerk
tragen: „Betrifft Bekleidungs und Ausrüſtungsſtücke“.

München, den 15. Januar 1916.

gez.

Kgl. Bayriſches Kriegsminiſterium
Freiherr von Kreß.

Stuttgart, den 15. Januar 1916.

Kgl. Württemb. Kriegsminiſterium
gez. von Marchtaler.

Vorſtehende Bekanntmachung der 4 deutſchen Kriegsminiſterien wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Magdeburg, den 1. Februar 1916.

Der ſtellvertretende Kommandierende General des V. Armeeckorps:

Frhr. von Lyncker,
General der Jnufanterie, à la suite des Luftſchiffer-Batgillons Nr. 2.
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Beilage zu Nr. 55 der Halleſchen Jeitung.

Amtliche Bekanntmachungen
für den E. Saalkreis.

Halle a. S., den Z. Februar 1916.

Satzung
für die Regelung des Viehankaufs

in der Provinz Sachſen.
8 1.

Zur Regelung der Beſchaffung, des Abſatzes und der Preiſe
von lebendem Vieh (Rindern, Schafen und Schweinen) iſt auf
Grund der Verordnung des Bundesrats zur Ergänzung der
Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprüfungsſtellen
und die Verſorgungsregelung vom 25. Septen. ber 1915 (Reichs-
Geſetzbl. S. 607) vom 4. November 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 728)
für den Umfang der Provinz Sachſen ein Verband gebildet.

Der Verband führt den Namen: „Viehhandelsverband.
Provinz Sachſen“.
r Der Verband iſt rechlsfähig; er hat ſeinen Sitz in Magde-

irg.
ß 3.

Der Verband überwacht und regelt die Beſchaffung von
Vieh in der Provinz Sachſen und deſſen Abſatz.

Es iſt mit Genebmigung des Oberpräſidenten der Provinz
Sachſen befugt, die zu zahlenden Preiſe feſtzuſetzen und Be
ſtimmungen über die beim Weiterverkauf zuläſſigen Aufſchläge
zu treffen.

Die Verbandsmitglieder ſind an die Einhaltung der feſt
geſetzten Preiſe gebunden.

S 3.
Dem Verbande gehören an:
J. alle Viehhändler, die in der Provinz Sachſen ihre ge

werbliche Niederlaſſung haben. Falls ſie binnen vier
Wochen vom Tage des Erlaſſes dieſer Satzung dem
Vorſtande die Erklärung abgeben, daß ſie auf die Aus
übung des Gewerbebetriebes verzichten, erliſcht die Mit
gliedſchaft.

2. die landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften, die den Handel
oder den Kommiſſionshandel mit Vieh betreiben und

bren Sitz in der Provinz Sachſen haben.
Die genannten Mitglieder haben ſich unverzüglich, längſtens

binnen vier Wochen vom Tage des Erlaſſes dieſer Satzung
beim Verbande zur Mitgliederliſte anzumelden.

S 4.
Auf Antrag können Mitalieder des Verbandes werden:
1. Fleiſcher, die in der Provinz Sachſen Vieh vom Land-

wirt oder Mäſter kaufen wollen,
2. Kiehbändler und landwirtſchaftliche Genoſſenſchaften,

die, ohne in der Provinz Sachſen eine gewerbliche
Niedertaſſung oder ihren Sitz zu haben, in der Provinz
Sachſen Vieh kaufen oder Kommiſſionshandel mit Vieh
betreiben wollen.

u g5.Die Mitglieder des Verbandes erhalten vom Vorſtande
eine Ausweiskarte. Genoſſenſchaften erhalten für die von ihnen
zu bezeichnenden Perſonen Ausweiskarten. Sofern für eine
Genoſſenſchaft mehrere Perſonen Ausweiskarten erhalten ſollen,
ſind neben der Hauptausweiskarte Nebenkarten auf die Perſon
auszuſtellen. Händler, die Aufkäufer beſchäftigen, haben für
dieſe auf den Namen lautende Nebenkarten zu beantragen.

Die Ausweiskarten ſind von den Verbandsmitgliedern bei
jedem ihnen nach S 7 vorbehaltenen Viehhandelsgeſchäft ohne
Aufforderung vorzulegen.

g 6.
Die Ausſtellung von Ausweiskarten iſt zu verſagen, wenn

Gründe vorliegen, die es rechtfertigen würden, dem Mitgliede
den Betrieb des Viehhandels auf Grund der Verordnung vom
23. September 1915 zur Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen
vom Handel (ReichsGeſetzbl. S. 603) zu unterſagen,

Die Verſagung kann bei der Entſcheidung auf Anträge zur
Aufnahme als Mitglied nach S 4 auch dann erfolgen, wenn
wichtige Gründe gegen die Erteilung der Ausweiskarte vor
liegen.

Ueber die Erteilung entſcheidet der Vorſtand.
Der Vorſtand kann einem Mitgliede die Ausweiskarte (5 5)

entziehen, wenn Gründe vorliegen, die es rechtfertigen würden,
dem Mitgliede den Betrieb des Viehhandels auf Grund der
Verordnung vom 23. September 1915 zur Fernhaltung unzu-
verläſſiger Perſonen vom Handel (Reichs-Geſetzbl. S. 603) zu
unterſagen, oder wenn das Mitglied wiederholt den Beſtimmugen
dieſer Satzung oder den gemäß S 11 erlaſſenen Anordnungen
zuwider handelt.

Mit der Entziehung der Ausweiskarte verliert das Mit
glied das Recht zum Handel mit Vieh in der Provinz Sachſen,

Ueber Beſchwerden wegen der Verſagung oder Entziehung
von Ausweiskarten entſcheidet der Oberpräſident der Provinz
Sachſen endgültig.

Wird einem Mitgliede ſeine Ausweiskarte entzogen, ſo
werden damit gleichzeitig die für ſeine Aufkäufer ausgeſtellten
Nebenkarten ungültig.

Die Entziehung der Karte iſt in den für die Bekannt-
machungen des Vorſtandes beſtimmten Blättern (S 19) auf

Koſten des Mitgliedes zu veröffentlichen.
s 7.

Der Ankauf von Vieh vom Landwirt oder Mäſter zur
Schlachtung, der Ankauf von Vieh zum Weiterverkauf, der
kommiſſionsweiſe Handel mit Vieh iſt in der Provinz Sachſen
nur geſtattet: g.

dem Verbande ſelbſt mit Genehmigung des Oderpräſidenten,
den Verbandsmitgliedern, die von dem Vorſtande eine
Ausweiskarte erhalten haben.

Der Handel mit Kälbern im Gewicht unter 150 kg und
mit Ferkeln und Läuferſchweinen im Gewicht unter 50 kg für

das Stück fällt nicht unter die Beſtimmungen der Satzung.
S 8.

Ueber jedes nach S 7 dem Verbande und ſeinen Mitgliedern
vorbehaltene Viehhandelsgeſchäft iſt unter Kennzeichnung der
gehandelten Tiere vom Käufer eine vorſchriftsmäßige Anzeige
nach dem Muſter A dem Vorſtande des Verbandes einzureichen.
Die Anzeige iſt ſpäteſtens bei der Uebernahme des Viehes zu
erſtatten, auch dann, wenn das Geſchäft ſchon zu einem früheren
Zeitpunkt abgeſchloſſen worden iſt.

Der Verkäufer kann eine Abſchrift der Anzeige verlangen,
eine Abſchrift der Anzeige muß der Käufer behalten und
mindeſtens ein Jahr lang, vom Tage des Kaufabſchluſſes ab
gerechnet, aufbewahren.

Die Verbandsmitglieder ſind verpflichtet, über alle für ihre
Rechnung in der Provinz Sachſen getätigten Viehankäufe Buck
zu führen. Jn das Buch, das mit fortlaufender Seitenzahl
verſehen ſein muß, ſind einzutragen ſämtliche Angaben über
den Kaufabſchluß, die die Anzeige an den Verband enthält,
ſowie die Angaben über den Weiterverkauf der Tiere. Die
Anlage des Buches hat nach dem Muſſter B zu erfolgen. Das
Buch iſt auf Verlangen jederzeit dem Vorſtande des Verbandes
oder einem von ihm Beauftragten zur Einſicht vorzulegen.

S 10.
Organe des Verbandes ſind
1. der Vorſtand,
2 der. Beirat,
3. die Mitgliederverſammlung.

S 11.
Der Vorſtand führt die Geſchäfte des Verbandes; er ver-

tritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.
Der Vorſtand erläßt die näheren Anordnungen zur Aus

führung der im S 2 dem Verbande übertragenen Aufgaben und
Befugniſſe, er bedarf hierzu der Genehmigung des Ober
präſidenten.

8 12.
Der Vorſtand beſteht aus einem und ſechs

Mitgliedern. Für den Vorſitzenden und die
Stellvertreter beſtellt.

itglieder werden
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Den Vorſitzenden und die Mitglieder ſowie die Stell 1verireter ernennt auf Widerruf d ä i i eSachſen. Von den u dies s Weg T S des Vorſtandes erfolgen in den zuammern aus der Zahl der in der Proving Sachſen anſäſſigen am d reisblättern der Provinz und in dem Amisblait der Zu S
Viehhändler, drei von der Landwirtſchaftskammer vorgeſchlagen. Landwixtſhaftstamner g 90 gi
Das Gleiche gilt für die ſtellvertretenden Mitglieder. uDer Vorſitzende, die Mitglieder und die Stellvertreter der Verband wird aufgelöſt, wenn der Verbandsvorſtand di
Mitglieder ſind ehrenamilich tätig. Sie erhalten Erſatz ihrer die Auflöſung mit zwei Driltel Stimmenmehrheit veſchtieht und h

Varöpsls an u n i Tr d n zuſtimmt, ſckr Vorſtand tritt auf Beruf Vorſitz r ferner mit dem Zeitpunkt, zu dem die Bekanntmachung des Hſeines Stellvertreters in u el een u e Bundesrats über die Errichtung von Preisprüfungsſtellen und L
zuſammen. Er muß binnen zwei Wochen berufen werden die Verſorgungsregelung vom 25. September 1915 außer Kraftwenn mindeſtens drei Mitglieder es verlangen. e e vDer Vorſtand iſt beſchlußfähig, wenn außer dem Vor Die Liquidation des Verbandes erfolgt durch den Vorſtand. de
ſigenden oder ſeinem Stellvertreter mindeſtens zwei Mitgiieder e Alußrechnng iſt von dem Oberpräſidenten den Pravin: V
oder Zreß len anweſend ſind. h 8 len e de Teeernaf Ueber m en pie lüſſe werde it m t ſt eines danach ſich ergebenden Ueberſchuſſes unter die Mitglieder eiſt. mit einfacher Sthnmehnehrheit ſche e e des Verbandes oder die Deckung eines Feblbetrages beſchließt n
gieichheit gibt die Stimme des Vorſihenden oder ſeines Stell t g erbandsvorſtand nach Anhörung des Peirats. Der Be n
vertrelers den Ausſchlag. ſchluß bedarf der Zuſtimmung des Oberpräſidenten der Provinz m
0 Der Vorſtand weiſt ſich aus durch eine Beſcheinigung des Sachſen.

ſern denten der Provinz Sachſen über ſeine Zuſammen- Magdeburg, den 31. Januar 1916. E
J Erklärungen für den Vorſtand ſind rechtsverbinblich, wenn Der Oberpräſident der Provinz Sachſen

fie von dem Vorſitzenden oder ſeinem Stellvertreter und einem v Hesel. g
De alichen oder ſtellvertretenden Vorſtandsmitgliede abgegeben Muſt FMuſter A.a 0 8 a m ben e eſhläge des Vorſtandes werden in gleicher Weiſe Viehhandelsverband. zu

Anzeige üDer Beirat beſteht aus zwölf Mitgliedern; hiervon werden s über den An kauſ von vieh. W
M Witaliederxer ſamt n 14) jährlich gewählt, Name des Käufers Wohnort ſp

rei Mitglieder ernennt die Landwirtſchaftskammer und je eint e rennen die Magiſtrate der Städte Magdeburg, Halle Name des Serrinfers Wohnort 2
u KreisDer Belrat wird vom Vorſtande nach Bedarf, mindeſt z fes nete gedoch gamai in den Vierteljahr W rig be e Gegenſtand des Kaufes: gezeichnet n

Verwendung eines Ueberſchuſſes und die Deckung eines Fehl- Verei daufpreis: ü ie e e e e14. wogen (12 Stunden futter beDie Mitgliederverſammlung wird mindeſtens einmal jähr- frei)); gefüttert gewogen mit folich vom Vorſtande berufen. Sie hat aus der Zahl der Mit- e t Sewichtsabzug) Ve ſechs Milglieder für den Veirat jährlich zu wählen t Mark für das Stück.
iſt jährlich ein Jahresbericht und der Geſchäftsabſchluß Es wird ausdrücklich erklärt, daß der vor al

vorzulegen. S s e r d W gezahlte iſtS eine weiteren Nebena ſind.Das Geſchäſtsjahr des Verbandes iſt das Kalenderjahr. tehen goteoſſen u R
erſie Geſchäſtsjahr umfaßt die Zeit bis zum 31. Dezember Tag der Abnahme Zu 8g 16. Bezahltes Gewicht Zentner Pfund JFür die Ausſtellung der Ausweiskarten (S 5) iſt an den Angabe des Käufers, wohin das Dier gebracht iſt. b

Verband eine Gebühr zu zahlen, ſie beträgt bei Gewerbetreibenden unterſchrift des Käufers
der Gewerbeſteuerklaſſe T. 100 Mk.,

4 n. 60 Nicht zutreffendes iſt zu ſtreichen.

7 Muſter B. vbei gewerbeſteuerfreien Betrieben 5 n n re I koDer Verband iſt befugt, von jedem den Beſtimmungen der S. S Des Verkäufers Gegenſtand S. S BSatzungen unterliegenden Ankaufe von Vieh in der Provinz des Kaufes S s féSachſen eine Abgabe bis zu einhalb vom des Rech 552 wer I a tnungsbetrages, beim Kommiſſionshandel mit Vieh bis zu einhalb S Name t Kreis Stück ikale e e 2vom Hundert des dem Verkäufer zuſtehenden Rechnungsbetrages, gattun VPifd. Zu 8
von den Mitgliebern des Verbandes zu erheben. diS 17.

Der Vorſtand hat binnen 6 Monaten nach Beendigung

eines jeden Geſchäſtsjahres die Jahresrechnung aufzuſtellen. vDie Prüfung und Abnahme erfolgt durch den Oberpräſidenten Zuder Provinz Sachſen. bUeber die Verwendung eines nach Beſtreitung der Ge; l ſeſchäftsunkoſten vorhandenen Ueberſchuſſes und über die Deckung Des Käufers Preis Ge Verkaufseines Fehlbetrages entſcheidet der Vorſtand nach Anhörung des W l für den v e2 f wicht erlös deBeirats. Der Beſchluß bedarf der Zuſtimmung des Ober- S Zentner ſepräſidenten der Provinz Sachſen. Name Wohnort Kreiswerhgſgetzie ſind von den Verbandsmitgliedern nach dem und u
ltnis ihres letzten t einzuziehen. m8.Aenderungen dieſer Satzung iſt der Oberpräſident der 3uz Sachſen nach Anhörung des Vorſtandes des Verbandes

öf
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Ausfüßrungs- Anweiſung

zu der Satzung für die Regelung des Viehhandels.
Zu F8 3 und 4. Die Satzung unterſcheidet Zwangsmit-

glieder und freiwillige Mitglieder.
Zwangs mitglieder ſind einmal die Viehhändler,

die ihre gewerbliche Niederlaſſung im Verbandsbezirk
haben, ſowie ferner die land wirtſchaftlichen Genoſſen
ſchaften, die ihren Sitz in der Provinz haben und den
Handel mit Vieh betreiben. Zu den Viehhändlern
gehören, wie zur Vermeidung von Zweifeln ausdrück-
lich hervorgehoben werden ſoll, auch die Viehkom-
miſſionäre. Zu beachten iſt, daß ſich die Beſchränkung
des Begriffs Vieh (F 1 der Satzung) auch auf die
Vorſchrift des S 3 bezieht. Händler, die nur mit
Pferden handeln, ſind demnach nicht Zwangs mitglieder
des Verbandes Dasſelbe gilt von Kälber- und Ferkel-
händlern, wenn und inſoweit der Verband den Handel
mit Kälbern und Ferkeln den Beſchränkungen nicht
unterwirftk 7 der Satzung).

Als freiwillige Mitglieder kommen in Betracht:
Einmal die außerhalb des Verbandsbezirks anſäſſigen
Händler und land wirtſchaftlichen Genoſſenſchaften, die
innerhalb des Verbandsbezirks Vieh einkaufen oder
Kommiſſionshandel mit Vieh treiben wollen, ſowie
Fleiſcher, ohne Rückſicht auf den Sitz ihres Gewerbe-
betriebes, die vom Landwirt oder Mäſter unmittelbar
zur Schlachtung Vieh einkaufen wollen. Für Fleiſcher,
die ihren Bedarf an Schlachtvieh beim Händler decken,
beſteht ein Bedürfnis zum Beitritt zum Verbande
nicht. Die freiwilligen Mitglieder haben keinen An
ſpruch auf Aufnahme in den Verband. Die Aufnahme
kann vielmehr aus wichtigen Gründen verſagt werden.
Wurſtfabriken und Konſerven-Fabriken ſind regel-
mäßig nicht als Mitglieder zuzulaſſen. Händlern,
Kommiſſionären und Genoſſenſchaften, die, ohne in
der Provinz eine gewerbliche Niederlaſſung zu haben,
in der Provinz Vieh kaufen wollen, wird die Auf-
nahme in der Regel zu verſagen ſein, wenn ſie nicht
bereits bisher regelmäßig Vieh im Verbandsbezirk ge-
kauft haben, oder wenn ſie vor Ausbruch des Krieges
Viehhandel gewerbsmäßig nicht betrieben haben.

Händler, die in mehreren Verbandsbezirken Vieh
aufkäufe vornehmen wollen, müſſen jedem Verbande
angehören, in deſſen Bezirk ſie Vieh kaufen. Händler,
die die Aufkäufer beſchäftigen, ſind für die für ihre
Rechnung getätigten Verkäufe verantwortlich.
S 7. Da für die Regelung des Ferkel- und Kälber-
handels ein beſonderes Bedürfnis nicht vorliegt, iſt
von der Befugnis des S 5 der Anordnung der Zentral-
behörden Gebrauch zu machen, und

der Ankauf von Kälbern im Gewicht unter 150 Kg,

Zu

der Ankauf von Ferkeln und Läuferſchweinen im
Gewicht unter 50 kg

von den Beſchränkungen im Handel freizulaſſen.
Beſonders hervorgehoben wird noch, daß der An

kauf von Vieh durch einen Landwirt für ſeinen eigenen
Bedarf nicht unter die Vorſchriften der Anordnung
fällt; ebenſowenig der Ankauf von Vieh zur Schlach-
tung durch den Fleiſcher, wenn er vom Händler
erfolgt.
S 8. Die Kennzeichnung der gehandelten Tiere hat
durch Ohrmarke, Haaranſchnitt, Brennſtempel oder
Farbe zu erfolgen. Jn der Anzeige an den Verbands
vorſtand iſt das Zeichen anzugeben. Bei Schafen kann

von einer Kennzeichnung Abſtand genommen werden.
Zu F 12. Der Vorſitzende wird in der Regel ein Staats

beamter ſein müſſen; ſein Stellvertreter kann ein für
ſeine Tätigkeit beſoldeter Beamter ſein.

Zu

Die Mitglieder werden zur Hälfte auf Vorſchlag
der Handelskammern, zur anderen Hälfte auf Vor
ſchlag der Landwirtſchaftskammern ernannt; die Min
deſtzahl der Vorſtandsmitglieder richtet ſich nach dem
Umfange des Verbandsbezirks. Die Zahl iſt jedoch

mindeſtens auf vier zu bemeſſen.
u 18. Die drei Mitglieder des Beirats, die von den

iſtraten der Städte zu ernennen ſind, ſind ins
beſondere von denjenigen Städten zu beſtimmen, die
öffentliche Schſachtviehmärkte beſitzen.

h S h e Ahe c e e

Zu 8. 16. Die Gebühr für die Ausweiskarte ſoll dazu
dienen, dem Verbande fofort Mittel zur Deckung ſeiner
Unkoſten zuzuführen. Jm übrigen werden die zur
Deckung der Unkoſten des Verbandes erforderlichen
Beträge durch die im Abſatz 2 vorgeſehenen Abgaben
der Mitglieder aufgebracht werden können.

Vorſtehende Satzung nebſt Ausführungsanweiſung
wird hiermit mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis
gebracht, daß die Anmeldungen gemäß S 3 bis zum
15. Februar 1916 unter Beifügung des Nachweiſes über
die Gewerbeſteuerveranlagung bei dem Verband (Magde-
burg, Domplatz 1), einzureichen ſind. Die Ausweiskarte
wird unter Nachnahme der Gebühr (S 16 der Satzung)
vom Verbande überſandt werden.

Halle a. S., den 1. Februar 1916.
Der Königliche Landrat des Saalkreiſes.

von Krosiglc.
Bekanntmachung.

Für den Standes amtsbezirk Domnitz im Saalkreiſe
iſt an Stelle des Gutsbeſitzers Rudloff in Domnitz der
Poſtagent Otto Henſel daſelbſt zum Stellvertreter des
Standesbeamten beſtellt worden.

Merſeburg, den 29. Januar 1916.
Nr. 1143 K. A. Der Regierungspräſident.

Bekanntmachung.
Durch Verfügung des Direktoriums der Reichsgetreide-

ſtelle vom 10. Januar 1916 iſt mit Zuſtimmung des Kurg-
toriums auf Grund des S 14 der Bundesratsverordnung
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 folgendes angeordnet
worden:

1. Zur Herſtellung von Mehl iſt vom 16. Januar 1916
ab Roggen bis zu 82 vom Hundert und Weizen bis
zu 80 vom Hundert auszumahlen. Diege Vorſchrift
gilt vom genannten Tage ab für alles Brotgetreide,
das die Reichsgetreideſtelle, ein ſelbſtwirtſchaftender
Kommunalverband oder ein Selbſtverſorger einer
Mühle zum Ausmahlen übergibt.

2. Es darf kein Hinterkorn mehr zurückbehalten, ver
ſchrotet oder verfüttert werden, weder ohne noch
mit Erlaubnis des Kommunalverbandes.

3. Die Mehlmenge, die täglich auf den Kopf der ver-
ſorgungsberechtigten Zivilbevölkerung verbraucht
werden darf, wird einſchließlich, des Zuſchlags für
die ſchwer arbeitende Bevölkerung vom 1. Februar
1916 ab auf 200 Gramm feſtgeſetzt.

1. Die Menge, die ein Selbſtverſorger verwenden darf,
wird vom 1. Februar 1916 ab auf den Kopf und
Monat auf 9 Kilogramm Brotgetreide feſtgeſetzt.
Dabei entſprechen vom 1. Februar 1916 ab einem
Kilo Brotgetreide 800 Gramm Mehl.

Jn Ausführung der unter 3 erlaſſenen Beſtimmung
ſind zur Regelung des Brot und Mehlverbrauches gemäß
S 47-49 der Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915
die S 1 und 6 unſerer Verordnung vom 9. März 1915 wie
folgt abgeändert worden:

(1216

F 1.
Für Brot werden folgende Einheitsgewichte vorge-

ſchrieben:
1. für Weizenbrot (Weißbrot) 75 Gramm,
2. für Roggenbrot 1900 Gramm,
3. Zwieback iſt nach Dre zu verkaufen.

Jede Brotmarke berechtigt zur Entnahme von e det
475 Gramm Roggenbrot, oder
330 Gramm Mehl, oder
450 Gramm Weißbrot oder Zwieback

Der S 3 der Verordnung vom 9. März wird aufge
hoben.

Dieſe Abänderung tritt mit dem 1. Februar 1916 jn
Kraft.

Halle a. S., den 31. Januar 1916.
Der Kreisanusſchuß des Saalkreiſes.

Nr. 1094 K. A. von Krosigk. 217
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Bekanntmachung.
Mit dem Oſtertermine d. Js. kommt eine Stelle des

Magdeburgiſchen Freitiſches der hieſigen Univerſität zur
Erledigung, für welche die Präſentation dem Kreisausſchuſſe
des Saalkreiſes zuſteht. Wir fordern deshalb berechtigte Be
werber, das heißt ſolche, die im Saalkreiſe geboren ſind, auf,
ſich unter Beibringung

1. des Reifezeugniſſes eines Gymnaſiums oder eines Real
(bei Theologen einſchließlich der Reife im

Hebräiſchen) in beglaubigter Abſchrift,
2. des Vermögenszeugniſſes nach Maßgabe des für die hieſigeUniverſität Gorgeſhriebenen d Formulars,

3. des Zeugniſſes über ein beſtandenes BenefizienExamen bei
ſolchen Studierenden, welche im zweiten oder einem höheren
Studienſemeſter ſtehen,

4. eines Geburtszeugniſſes,
ſpäteſtens bis zum 1. März 1916 bei uns zu melden.

Halle a. S., den 1. Januar 1916.
Der Kreisausſchußz des Saalkreiſes.

Nr. b 588 K. A. von KrosigkK. [1201
Bekanntmachung.

Die Bezirkshebamme Frau Hedwig Franke in Dachritz
iſt vom 1. April 1916 ab als Bezirkshebamme für die l Hr. 332 K.

Ortſchaften Teicha, Lehndorf, Löbnitz a. G., Groitſch, Morl
und Möderau beſtellt worden. Die bisherige Bezirkshebamme
Frau Gothe tritt vom I. April 1916 ab in den Ruheſtand.

Halle a. S., den 26. Januar 1916.Der Kreisausſchuß des Saalkreiſes.
Nr. 19 232 K. A. von Krosigk.

Bekanntmachung
Die Hebamme Frau Lina Franke iſt vom 1. April 1916

ab als Bezirkshebamme für die Ortſchaften Wallwitz, Tre
bitz a. P., Sylbitz, Weſtewitz, Dachritz, Nehlitz, Frößnitz undPetersberg deſtellt worden.

Der bisherigen Frau Hedwig Franke
iſt der Bezirk Teicha übertragen worden.

Halle a. S., den 26. Januar 1916.
Zer, Königliche Landrat des Srlkreiies

Nr. 19233 K. A. von Krosigk.
Bekanntmachung.

Der Kreisausſchuß des Saalkreiſes hat beſchloſſen, die
durch Bekanntmachung vom 20. Juli 1913, (A. Bl. S. 342)
vorgeſchriebenen Preiſe für die von den Viebbeſitzern an die
Abdeckereien abzuliefernden Tierkadaver bis auf Weiteres
dahin abzuändern, daß von den Abdeckereien zu zahlen ſind

J. für ein Stück Rindvieh 35--40 Mk.,
2. für ein Pferd 25-—30 Mk.Hal le a. S., den 28. Januar 1916.

Fer Königliche Landrat des Saalkreiſes.
von Krosigk.

(1218

(219

(1220

r e e eEmpfehle zur Saat
Original Leutewitzer Runkelsamen

rot und gelb.

Kraftfuttermittel.

Die Leutewitzer Runkelrübe zeichnet sich anerkannter-
maben neben sehr hohen MHassenertrag ganz besonders
durch höchsten Nührstoſfſgehalt und größte Haltbarkeit
aus. Sie ist der wertvoliste Ersatz für die fehlenden

Für Drillsant und Pflanzung gleich gut geeignet,
Preis bei Entnahme unter 5 kg das kg 1,50 Mk.

von 5 bis 24 kg das Xg 1,30 Mk.25 kg und darüber das icg 120 Mk.
Postkolli portofrei 7.50 MK.

Verpackung billigt. Prospekt und Muster Kostenfrei.

Adolph SsSteiger, Saat
Rittergut Leutewitz (Amtsh. Heiben), Babn- u. ogletat.

NB. Original Leutewitzer Gelbhafer ist ausverkauft

S Jagd- Verpachtung.
Die Jagdnutzung der Gemeinde

Wehlitz b. Schkeuditz, 120 Morg,
groß, mit Rehanſtand, ſoll Mitt-S d. 24. Febr., nachm. 4 Uhr,
n Munkelts Gaſtwirtſchaft auf

Jahre, vom 1. Mai 1916 bis
30. April 1922, meiſtbietend ver-
pachtet werden. Die Jagdbedin-
gungen ſind im Gemeindeamt ein-
zuſehen, jedoch werden ſelbige
auch im Termin bekannt gegeben,

Wehlitz, den 26. Januar 1916.
Der Jagdvorſteher. Hauptwann,

Jn r Konkursverfahren über
das Nachlaß- Vermögen des zu
Spickendorf verſtorbenen Guts
beſitzers Theodor Giebeler iſt
zur Abnahme der Schlußrechnung
des Verwalters, zur Erhebung
von Einwendungen gegen das
Schlußverzeichnis der bei der
Verteilung zu berückſichtigenden
Forderungen der Schlußtermin
auf den 28. Februar 1916,

vormittags 11 Uhr,vor dem Königlichen Amtsgericht
hierſelbſt, Poſtſtraße 13, Zimmer

r uaktutewitz b. NMeiben.

III NEXXIIIIEEEEEEEEEEEE E

bumpen, Knochen, Papier, NMakulatur, alte zerrissene Säcke
kauft an anerkannt höchsten Preisen

für Rohprodukte Telephon 237
Philipp Schwabhach, Raffineriestr. 44.
AnDa

S

c 3

S

Nr. 45, beſtimmt.
Halle g. S., 25. Januar 10916,

Der Gerichtsſchreiber
des Königlichen Amtsgerichts,

Abteilung 7.
Eine (565

Rittergurspachtun

bei Großbodungen,
circa 800 Morgen, wünſcht
Pächter, welcher im Felde
ſteht, zu zedieren. Günſtige
Bedingungen, ca. 50000 Mk,
zur Uebernahme erforderlich.

Zu erfragen unter Z. I II
durch die Geſchäftsſtelle d. Ztg.

[561

nennt

Pferde zum Schlachtenkauft e und zablt böchſte Preiſe

Johannes Thurm, i Halle, Kellnerſtr. 4. Tel. 452.

Taubendünger
kauft laufend jeden Poſten

W. D. Seegers,
Lederfabrik,

Steinhude bei Hannover.

Därme
trockene und geſalzene,

empfiehlt 566
Johannes Bernhardt,
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